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Im Bericht werden folgende Abkürzungen verwendet: 
 
 
AiB Anlagen im Bau 
AöR Anstalt öffentlichen Rechts 
AV Anlagevermögen 
BgA Betrieb gewerblicher Art 
BWL-Fachkonzept Betriebswirtschaftliches Fachkonzept 
DA/GA Fibu Dienstanweisung/Geschäftsanweisung Finanzbuchhaltung 
EB Eröffnungsbilanz/en 
EBK Eigenbetrieb Beteiligungen der LHK 
EK Eigenkapital 
FAG Finanzausgleichsgesetz 
GA Geschäftsanweisung 
GemHVO-Doppik Gemeindehaushaltsverordnung Doppik 
GO SH Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
GoB Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
GPO Geschäftsprozessoptimierung 
HGB Handelsgesetzbuch 
HH Haushalt 
HJ Haushaltsjahr 
HPl Haushaltsplan 
IKS Internes Kontrollsystem 
ILB Innerstädtische Leistungsbeziehung(en) 
IM Innenminister/Innenministerium 
JA Jahresabschluss/Jahresabschlüsse 
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
LHK Landeshauptstadt Kiel 
LuL Lieferung und Leistung 
NKR Neues kommunales Rechnungswesen 
nsk newsystems®kommunal 
OB Oberbürgermeister/in 
p. a. per anno 
PB Produktbereich/e 
RBZ Regionales Berufsbildungszentrum/Regionale Berufsbildungszentren 
RPA Rechnungsprüfungsamt 
RV Ratsversammlung 
SA Sachanlagen 
SB Schlussbericht/e 
SGB Sozialgesetzbuch 
StB Statusbericht 
VG Vermögensgegenstände 
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Besondere Anmerkungen zum Jahresabschluss 2013 
 
 
 

1. Trotz der erheblich verbesserten Ertragslage im Berichtsjahr ist die LHK noch weit vom 
gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich entfernt. 
 

2. Wie im Lagebericht zutreffend ausgeführt wird, reichen die aktuellen Haushaltskonsoli-
dierungsmaßnahmen sowie die Neuordnung des Finanzausgleichs ab 2015 allein nicht 
aus, um zukünftig ausgeglichene Jahresergebnisse zu erreichen. Verwaltung und Poli-
tik müssen gemeinsam ein Haushaltskonzept entwickeln, in dem alle Möglichkeiten 
Aufwendungen zu reduzieren und Einnahmen zu erhöhen ausgeschöpft werden (s. 
Kap. 5). 
 

3. Es bleibt dringend erforderlich, sämtliche Investitionen auf ihre Notwendigkeit und Um-
setzbarkeit hin kritisch zu überprüfen. Gleichzeitig müssen auch alle Aufgaben der 
LHK, ihre Standards und die Abläufe zur Erfüllung dieser Aufgaben auf den Prüfstand, 
um insbesondere die Aufwendungen zu reduzieren (s. Kap. 5). 
 

4. Wenn die übertragenen Haushaltsermächtigungen des Jahres 2013 vollständig im 
Jahr 2014 in Anspruch genommen werden, verschlechtert sich das geplante Jahreser-
gebnis in 2014 um rd. 12,41 Mio. € auf rd. 106,67 Mio. € (s. Kap. 6.4). 
 

5. Für ergebnisneutrale Korrekturen zur EB hat der Gesetzgeber fünf Jahre eingeräumt. 
Diese Frist ist für die LHK mit dem JA 2013 abgelaufen. Bis zu dieser Frist sollten eine 
Reihe von Themen doppisch aufgearbeitet werden, die wesentlichen Einfluss auf das 
EK haben. In den vergangenen JA bis zum JA 2013 gab es eine Reihe von Korrektu-
ren zur EB. Allein im JA 2013 waren dieses Korrekturen i. H. v. rd. 6,23 Mio. €. Es 
bleibt jedoch festzustellen, dass nicht alle Themen doppisch aufgearbeitet wurden. 
Damit im Zusammenhang stehende, eventuelle Korrekturen zu Bilanzwerten können 
zukünftig nicht mehr direkt gegen das Eigenkapitel gebucht werden, sondern fließen 
über Aufwands- und Ertragskonten in die Ergebnisrechnung und damit in das jeweilige 
Jahresergebnis ein (s. Kap. 7). 
 

6. Unter Berücksichtigung der Feststellungen des RPA zu diesem JA hätte sich ein um 
6,6 Mio. € geringeres Jahresergebnis für 2013 ergeben (s. Kap. 9.4): 
 

  
Jahresergebnis 2013 

Verbesserungen (+) /  
Verschlechterungen (-) 

  vor Prüfung nach Prüfung 
   Wert in € Wert in € Wert in € 

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.659.670,60 70.085.742,99 -573.927,61 

Bilanzielle Abschreibungen 40.507.794,85 43.408.853,85 -2.901.059,00 

sonstige ordentliche Aufwendungen 188.348.210,47 191.454.754,40 -3.106.543,93 

        

ordentliches Ergebnis -48.051.643,76 -54.633.174,30 -6.581.530,54 

 

7. Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 
25 % reduziert. Die negative Entwicklung der letzten Jahre wurde 2013 durchbrochen 
(s. Kap. 9.5). 
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8. Das EK der LHK hat sich in den letzten Jahren laufend verringert. 2013 hat sich die 
rechnerische EK-Reichweite erstmals gegenüber den Vorjahren verbessert. Dies ist 
auf eine Reduzierung des Jahresfehlbetrages zurückzuführen und sollte in den kom-
menden Jahren durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen verstärkt werden (s. Kap. 
11, Passivseite 1). 
 

9. Nicht geplante wesentliche Mehrerträge durch Fehlbetragszuweisungen (im Jahr 2013 
für die Jahre 2011 und 2012) sowie die Konsolidierungshilfe bewirken, dass der aus-
gewiesene Jahresfehlbetrag zum 31.12.2013 um rd. 9,72 Mio. € geringer ausfällt als er 
tatsächlich ist (s. Kap. 11, Passivseite, 1.5). 
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1 Vorbemerkungen 

1.1 Allgemeines 

Die LHK hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung nach den 
Regeln der GemHVO-Doppik umgestellt. 
 
Inzwischen wurden die EB zum 01.01.2009 und vier JA vom Amt für Finanzwirtschaft aufge-
stellt und durch das RPA geprüft. 
 
Der Entwurf des JA 2013 wurde dem RPA am 09.04.2015 vom OB zur Prüfung vorgelegt. 
 
Gem. § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind der JA und der Lagebericht der Gemeinde bis spä-
testens 1. Mai eines jeden Jahres der für sie zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde und 
Prüfungsbehörde vorzulegen. Damit ist diese Frist für den JA 2013 erneut nicht eingehalten 
worden. Es besteht immer noch ein zeitlicher Verzug von ca. einem Jahr. 
 
Unverändert bestehen wesentliche Rückstände hinsichtlich der Bearbeitung von Beanstan-
dungen aus JA-Prüfungen der Vorjahre. Insbesondere die Themen aus den Bereichen Städ-
tebauliche Verträge, Aufarbeitung des AV hinsichtlich Erfassung und Bewertung von Straßen, 
Wegen und Plätzen sowie der Stadtentwässerung, Anlagen im Bau, periodengerechte Zuord-
nung von Erträgen und Aufwendungen und Belegwesen sind nach wie vor in der Bearbeitung 
bzw. aufzuarbeiten. Auf die dafür formulierten Handlungsbedarfe wird in diesem Bericht an 
den entsprechenden Stellen verwiesen. 
 
Über die Umsetzung bzw. Verfolgung der Erledigung von Handlungsbedarfen aus vergange-
nen und künftigen Prüfungen informiert das RPA in Zukunft in gesonderten Berichten (s. 
Drs. 0558/2015 „Controlling von Handlungsbedarfen“). 
 
Wenngleich die Prüfung zeigt, dass sich der JA der LHK jedes Jahr qualitativ verbessert, er-
geben sich immer wieder neue Feststellungen. Insbesondere wenn in den JA Prüfungen neue 
Schwerpunkte gesetzt werden oder tiefergehende Prüfungen vorgenommen werden, ergeben 
sich häufig neue Handlungsbedarfe. Neue Handlungsbedarfe sind Kap. 12 dieses Berichtes 
zu entnehmen. 
 
Für die Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten standen dem RPA erst am 
04.05.2015 die entsprechenden Auswertungsmöglichkeiten in nsk zur Verfügung. Wegen sys-
tembedingter Probleme mit der Finanzsoftware nsk musste die Prüfung am 07.05.2015 abge-
brochen werden. Das RPA beabsichtigt, das gesamte Forderungsmanagement inkl. Wertbe-
richtigungen und Forderungen aus Fachverfahren im 4. Quartal 2015 eingehend zu prüfen.  
 
Trotz aller Bemühungen des RPA, die Prüfung des JA so kurz wie möglich zu halten, ist der 
Prüfungsaufwand immer noch erheblich. 
 
 

1.2 Feststellung des Jahresabschlusses 2012 

Am 20.11.2014 hat der OB der RV den JA 2012 und den Lagebericht mit dem SB des RPA 
zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Mit gleichem Datum hat die RV gem. § 95n 
Abs. 3 GO SH den JA 2011 und den Lagebericht beschlossen sowie dem SB zugestimmt. 
 
Am 14.01.2015 wurde in den Kieler Nachrichten bekannt gemacht, dass der JA sowie der SB 
ortsüblich ausgelegt werden. 
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2 Prüfauftrag 

Gem. § 95m Abs. 1 GO SH hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden HJ einen JA aufzu-
stellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Er muss unter Beach-
tung der GoB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern. Der JA besteht 
aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem 
Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. 
 
Nach § 95m Abs. 2 GO SH ist der JA innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des HJ auf-
zustellen und gem. § 95n Abs. 3 GO SH nach der Prüfung durch das RPA bis spätestens 
31. Dezember des auf das HJ folgenden Jahres von der Gemeinde zu beschließen. 
 
Entsprechend § 116 Abs. 1 Nr.1 i. V. m. § 95n Abs. 1 GO SH obliegt dem RPA die Prüfung 
des JA und des Lageberichtes mit allen Unterlagen. 
 
Gem. § 95n Abs. 2 GO SH hat das RPA seine Bemerkungen im vorliegenden SB zusammen-
gefasst. Dieser Bericht wurde um einen Erläuterungsteil zu den Posten der Bilanz erweitert. 
Als Anlagen werden die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, der Lagebericht 
und die Vollständigkeitserklärung beigefügt. 
 
Im September 2015 ist der Entwurf dieses Berichtes dem OB und den Dezernenten übersandt 
worden. Die Ämter und die Dezernate haben Stellungnahmen zu den Handlungsbedarfen ab-
gegeben. Diese Stellungnahmen, ergänzt um Anmerkungen des RPA, sind in die Tabellen in 
Kap. 12 eingearbeitet worden. 
 
 

3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung des JA obliegen der Verantwortung des OB. 
 
Der Prüfungsinhalt ergibt sich aus § 95n Abs. 1 GO SH. Danach hat das RPA den JA und den 
Lagebericht mit all seinen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob 

- der HPl eingehalten ist, 
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt worden sind, 
- bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-

gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 
- der Anhang zum JA vollständig und richtig ist und 

- der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 
 
Gem. § 95n Abs. 1 GO SH kann das RPA die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen 
beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 
 
Gegenstand der Prüfung war die dem JA zugrundeliegende Buchführung und der JA 2013, 
bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, 
dem Anhang und dem Lagebericht der LHK sowie den zum JA gehörenden Anlagen. Die im 
Rahmen der Prüfung der EB und des JA 2009, 2010, 2011 und 2012 festgestellten und noch 
offenen Prüfungsergebnisse wurden ebenfalls mit in diese Prüfung einbezogen. 
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Insbesondere die Anlagenbuchhaltung der Stadtentwässerung ist seit der Aufstellung der EB 
nicht abschließend durch das RPA geprüft worden. Das RPA behält sich eine abschließende 
Prüfung vor, wenn das AV vollständig aufgearbeitet wurde. 
 
Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
über den JA sowie die Beachtung der GoB und der Vorschriften zur Rechnungslegung nach 
der GO SH und der GemHVO-Doppik geprüft. 
 
Die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von 
Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen, soweit sie nicht die Ordnungsmä-
ßigkeit des JA betreffen, waren nicht Gegenstand der Prüfung. 
 
 

3.2 Art und Umfang der Prüfung 

Die Prüfung des JA wurde in den Monaten April bis Juli 2015 durchgeführt. Das RPA hat die 
Prüfung nach § 95n GO SH und in Anlehnung an den vom Institut der Wirtschaftsprüfer emp-
fohlenen risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. 
 
Der risikoorientierte Prüfungsansatz erfordert es, die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchfüh-
rung und der JA frei von wesentlichen Fehlern sind. 
 
Diesem Prüfungsansatz gemäß hat das RPA eine am Risiko der städtischen Rechnungsle-
gung und den personellen und zeitlichen Kapazitäten des RPA ausgerichtete Prüfungspla-
nung vorgenommen. 
 
Die Prüfungsplanung sowie die Risikoeinschätzung erfolgten auf der Grundlage von Erfah-
rungen aus der Prüfung der EB, aus unterjährigen Prüfungen, Belegprüfungen und aus den 
JA-Prüfungen 2009 - 2012. Weitere Grundlagen waren Auskünfte von Fachämtern und Er-
kenntnisse aus analytischen Prüfungshandlungen. 
 
In Rahmen der Prüfung wurden Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze zu 
einzelnen Bilanzpositionen geprüft und stichprobenweise Kontrollen der Nachweise für die Bi-
lanzierung und der Angaben im Anhang durchgeführt. Außerdem umfasste die Prüfung einzel-
fallorientierte Prüfungshandlungen. 
 
Im Hinblick auf die Prüfung der Ergebnis- und Finanzrechnung wurden in den Fachämtern 
stichprobenweise Belegprüfungen durchgeführt. 
 
Prüfungsvorgehen und detaillierte Prüfungsfeststellungen zu sämtlichen Bilanzpositionen sind 
in den Erläuterungen (s. Kap. 11) beschrieben. 
 
Der OB und der Kämmerer haben dem RPA in einer Vollständigkeitserklärung (Anlage 2) ver-
sichert, dass im JA zum 31.12.2013, dem Lagebericht sowie dem Anhang, abgesehen von 
zwei Einschränkungen, alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wag-
nisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden 
sind. 
 
Bei den Einschränkungen handelt es sich grundsätzlich um dieselben wie in den vergangenen 
JA. 
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Zu Punkt 9 im Abschnitt „Eröffnungsbilanz und Anhang“ wurde die Einschränkung im 
Vergleich zum Vorjahr verändert formuliert: 

„Das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsystem (IKS) im Amt für Finanzwirtschaft 
befindet sich noch im Aufbau. Erste Ansätze für ein IKS wie z. B. eine detaillierte Rechte- und 
Benutzerverwaltung, Leitfäden für die Erfassung von Geschäftsvorfällen sowie Checklisten für 
den JA sind vorhanden. 
 
Die Vollständigkeitserklärung kann für diesen Punkt daher nur eingeschränkt abgegeben wer-
den.“ 
 
Auftrag zum Aufbau eines IKS aus dem Jahr 2012 
Im Januar 2012 hatte das Amt für Finanzwirtschaft von dem damaligen OB den Auftrag zum 
Aufbau eines rechnungslegungsbezogenen IKS erhalten. Ein einheitliches, umfassendes und 
strukturiertes IKS für die LHK bzw. das Amt für Finanzwirtschaft bestand nicht. Es existierten 
lediglich voneinander unabhängige Kontrollen, die sich aus spezifischen gesetzlichen Grund-
lagen oder internen Vorschriften ergaben. 
 
GPO und IKS – 2012 bis heute und Ausblick 
Seit Anfang 2012 beschäftigt sich das Personal- und Organisationsamt mit der Pilotierung und 
Konzeptionierung der GPO für die LHK. Bis Ende April 2013 wurde der „Kieler Weg“ zur 
Durchführung der GPO – jedoch ohne Berücksichtigung eines IKS – konzeptioniert. 
 
Vom Amt für Finanzwirtschaft wurde unter Beteiligung der Fachhochschule Kiel ein Konzept 
zur Implementierung eines IKS entwickelt. Parallel hierzu wurden vom Amt für Finanzwirt-
schaft die rechnungslegungsbezogenen Prozesse priorisiert und mit Prozessoptimierungen 
zur Einführung eines IKS begonnen. 
 
Positiv hervorzuheben ist, dass dem RPA 2015 durch das Amt für Finanzwirtschaft erste op-
timierte Prozesse zur Prüfung übermittelt wurden. Die wesentliche geplante Optimierung der 
Prozesse in den Sammelstellen wurde jedoch nicht beendet. Mit der Abstimmung bzw. Zu-
sammenführung der Methodiken und Standards der Themen GPO und IKS wurde 2014 be-
gonnen. Der im Rahmen der letzten JA-Prüfung mit dem Personal- und Organisationsamt und 
dem Amt für Finanzwirtschaft vereinbarte Erledigungstermin (30.09.2014) zu ausstehenden 
Entscheidungen zum Konzept und zur Standardisierung des Vorgehens bei der GPO (inkl. 
IKS) wurde aber erneut nicht eingehalten. Zwischen den Ämtern und dem zuständigen De-
zernenten wurde vereinbart, dass das geplante Vorgehen bis Ende September 2015 mit dem 
Dezernenten (Arbeitsgrundlagen, priorisierte Prozesse, Vorkonzept für ein Projekt zur Opti-
mierung der Prozesse, benötigte HH-Mittel) und anschließend mit dem OB abgestimmt wird. 
(s. auch Handlungsbedarf „Einführung eines IKS und der GPO“ aus SB 2010). 
 
Die bestehenden Handlungsbedarfe bleiben unverändert bestehen. 
 
Hieraus ergibt sich, dass aktuell keine valide Aussage möglich ist, wann die Vollständigkeits-
erklärung zum JA uneingeschränkt abgegeben werden kann. Mindestens für die JA 2014 und 
2015 wird dies nicht möglich sein. 
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4 Rechtsgrundlagen 

Als rechtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen für die Prüfung und Abfassung des SB 
wurden folgende Bestimmungen (in der für das Berichtsjahr jeweils gültigen Fassung) heran-
gezogen: 
- GO SH vom 28.02.2003, 

- GemHVO-Doppik vom 30.08.2012, einschl. der Ausführungsanweisung (AA GemHVO-
Doppik), 

- BWL-Fachkonzept der LHK vom 15.05.2007. 
 
 

5 Stellungnahme des Oberbürgermeisters zur Lagebeurteilung 

Der Lagebericht wurde gem. § 95m GO SH von der Verwaltung aufgestellt, von dem OB un-
terschrieben und ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt. 
 
Es wurde gem. § 95n GO SH geprüft, ob der Lagebericht den Vorschriften der GemHVO-
Doppik, insbesondere den §§ 44 und 52, entspricht. 
 
Der Lagebericht ist ein wichtiger Bestandteil des JA. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzla-
ge der Stadt vermittelt wird. 
 
Dies umfasst die Darstellung und Erläuterung 

- eines Überblicks über die wichtigen Ergebnisse des JA, 
- der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr, 

- der Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die erst nach dem Schluss des 
HJ eingetreten sind, 

- der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sowie 

- der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung mit den ihnen zugrundeliegenden 
Annahmen. 

 
Im Lagebericht wurden – nach Auffassung des RPA – folgende wesentliche Aussagen 
getroffen: 

- Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. rd. 
48,1 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr (Fehlbetrag rd. 84,9 Mio. €) fällt der Fehlbetrag 
um rd. 36,8 Mio. € geringer aus. Gegenüber dem Plan (Fehlbetrag rd. 80,3 Mio. €) ergibt 
sich eine Ergebnisverbesserung von rd. 32,1 Mio. €. 

- Trotz der erheblich verbesserten Ertragslage im Berichtsjahr, ist die LHK noch weit vom 
gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich entfernt.  

- Die Ergebnisrücklage ist seit 2011 aufgebraucht und steht nicht mehr zur Deckung der 
Jahresfehlbeträge zur Verfügung.  

- Die EK-Quote sinkt stetig und bei gleichbleibendem Verlauf wird das EK nur noch 4,6 Jah-
re ausreichen um das Defizit abzudecken. 

- Ein besonderes Risiko für die wirtschaftliche Lage des EBK birgt der geplante Neubau des 
Gemeinschaftskraftwerks. Sollte sich die Entwicklung mit niedriger Stadtwerkedividenden 
fortsetzen und die kompensierenden Bilanzgewinne des EBK aufgebraucht sein, sind für 
den EBK nach derzeitigem Planungsstand ab 2017 Zuschussbedarfe von der LHK i. H. v. 
rd. 10 – 18 Mio. € einzuplanen. 
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- Insbesondere die mittelfristige Prognose des Lageberichts weist noch einmal deutlich auf 
die sich immer weiter verschlechternde wirtschaftliche und haushaltsrechtliche Situation 
der LHK hin. Dieser Entwicklung wird auch die Neuordnung des Kommunalen Finanzaus-
gleiches ab 2015 nur teilweise entgegenwirken können. 

 
Nach Einschätzung des RPA geben die Aussagen im Lagebericht insgesamt eine zutreffende 
Beurteilung der Lage der LHK und deren zukünftiger Entwicklung wieder. 
 
Wie im Lagebericht richtig ausgeführt wird, reichen die aktuellen Haushaltskonsolidie-
rungsmaßnahmen sowie die Neuordnung des Finanzausgleiches ab 2015 allein nicht 
aus, um zukünftig ausgeglichene Jahresergebnisse zu erreichen. Verwaltung und Poli-
tik müssen gemeinsam ein Haushaltskonzept entwickeln, in dem alle Möglichkeiten 
Aufwendungen zu reduzieren und Einnahmen zu erhöhen ausgeschöpft werden. Es 
bleibt dringend erforderlich, sämtliche Investitionen auf ihre Notwendigkeit und Um-
setzbarkeit hin kritisch zu überprüfen. Gleichzeitig müssen auch alle Aufgaben der 
LHK, ihre Standards und die Abläufe zur Erfüllung dieser Aufgaben auf den Prüfstand, 
um insbesondere die Aufwendungen zu reduzieren. 
 
 

6 Feststellungen zur Einhaltung des Haushaltsplanes 

6.1 Haushaltssatzung und 1. Nachtrag 

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr gemäß § 95 Abs. 1 GO eine Haushaltssatzung zu 
erlassen. Die RV der LHK hat die Haushaltssatzung der LHK für das Haushaltsjahr 2013 in 
ihrer Sitzung am 13.12.2012 beschlossen. 
 
Mit Genehmigungserlass des IM vom 13.06.2013 wurden vom Gesamtbetrag der Kredite für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. rd. 36,17 Mio. € ein Teilbetrag 
i. H. v. 31,20 Mio. € genehmigt. Ebenso erfolgte bei den Verpflichtungsermächtigungen die 
Genehmigung eines Teilbetrages i. H. v. 22,00 Mio. €. 
 
Gemäß den Ausführungen des IM ist die dauernde Leistungsfähigkeit der LHK nicht gegeben, 
weshalb die Genehmigung nur unter Zurückstellung erheblicher Bedenken erfolgte. 
 
Die von der RV am 19.09.2013 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung der LHK wurde 
mit Erlass des IM vom 31.10.2013 genehmigt. Danach beläuft sich der Gesamtbetrag der 
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 31.141.200 € und der Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 20.766.500 €. 
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Der Ursprungshaushalt und die 1. Nachtragssatzung für das HJ 2013 wird für den Ergebnis- 
und Finanzplan in folgender Übersicht dargestellt. 
 
 Ursprungshaushalt 1. Nachtragshaushalt 

 € € 
1. im Ergebnisplan der 
    Gesamtbetrag der Erträge* 
    Gesamtbetrag der Aufwendungen* 
 
Jahresfehlbetrag 

 
719.385.299 
794.898.502 

 
75.513.203 

 
784.147.899 
845.513.402 

 
61.365.503 

2. im Finanzplan der 
 
    Gesamtbetrag aus lfd. Verwaltertätigkeit 
    Einzahlungen 
    Auszahlungen 
 
    Gesamtbetrag aus lfd. Investitions- und  
    Finanzierungstätigkeit 
    Einzahlungen 
    Auszahlungen 

 
 
 

679.879.575 
736.075.825 

 
 
 

60.973.300 
87.273.300 

 
 
 

744.642.175 
736.347.925 

 
 
 

56.335.900 
82.635.900 

1. Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 
    und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
2. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

 
36.168.800 

 
29.646.000 

 
31.141.200 

 
20.766.500 

*ohne innerstädtische Leistungsbeziehungen 
 
 

6.2  Haushaltsplan 

Nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 10 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind Erträge 
und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem HJ in der Ergebnisplanung zu ver-
anschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. In der Doppik werden Erträge und Auf-
wendungen unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung betrachtet, was den wesentlichen Unter-
schied zur Kameralistik darstellt. Das bedeutet auch, dass bereits in der Planungsphase die 
GoB zu beachten sind, um ein möglichst periodengerechtes Bild zu erhalten. Während der 
Planungsphase ist es daher notwendig, die Erträge und Aufwendungen so genau wie möglich 
zu berechnen bzw. in Bereichen, in denen keine Berechnung möglich ist, diese möglichst ge-
nau zu schätzen. 
 
Einzahlungen und Auszahlungen sind dagegen in der Finanzplanung in der Höhe der voraus-
sichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (§ 10 Abs. 3 GemHVO-
Doppik). Hier gilt das aus der Kameralistik bekannte Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. sie sind 
in dem Jahr zu veranschlagen, in dem sie zu Zahlungsvorgängen führen. Sollte eine genaue 
Berechnung nicht möglich sein, sind auch hier sorgfältige Schätzungen vorzunehmen. 
 
Das RPA prüft gem. § 95n Abs. 1 GO SH inwieweit der HPl eingehalten wurde. 
 
 

6.3 Einhaltung des Ergebnisplans 

In den vergangenen Jahren kam es zum Teil zu erheblichen Abweichungen zwischen Haus-
haltsplanung und Haushaltsergebnis. Dieses wurde vom RPA in den zurückliegenden Prü-
fungsberichten regelmäßig beanstandet. Aus den Stellungnahmen der Ämter ging hervor, 
dass diese intensiv bemüht sind, ihre Planungen genauer vorzunehmen. Ein erster positiver 
Trend zeichnete sich zum JA 2012 ab. Hier kam es zu den geringsten Abweichungen im Plan-
Ist-Vergleich seit Einführung der Doppik. Aufgrund der Zeitverzögerung zwischen Haushalts-
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planung, Jahresabschlusserstellung und JA-Prüfung behielt sich das RPA eine weitergehende 
Beurteilung - ob diese Bemühungen der Ämter greifen - vor. Unter Berücksichtigung der Zah-
len aus 2013 ergibt sich für die zurückliegenden fünf Jahre folgendes Bild. Je dichter die Li-
nien sich annähern, umso genauer ist die Planung erfolgt. 
 

 

 
Die Ergebnisrechnung der LHK schließt zum 31.12.2013 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 
48,1 Mio. € ab. Gegenüber dem im 1. Nachtragshaushalt geplanten Jahresfehlbetrag i. H. v. 
rd. 61,4 Mio. € und unter Berücksichtigung der aus dem HJ 2012 hierhin übertragenen Haus-
haltsermächtigungen i. v. H rd. 18,9 Mio. € ergibt sich eine Differenz zum Plan i. H. v. rd. 
32,3 Mio. €. 
 
Die Grafik zeigt, dass sich der positive Trend der Planungsgenauigkeit in 2013 nicht fortge-
setzt hat. Wenngleich es sich durchaus um eine positive Planabweichung handelt, die sich 
aus nicht geplanten Erträgen von rd. 23,9 Mio. € und verminderten Aufwendungen von rd. 
8,4 Mio. € ergibt, sollte eine möglichst genaue HH-Planung angestrebt werden. 
 
Die wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse zum Plan ergeben sich bei den 
Erträgen in den folgenden Positionen: 
 

 
 

Position 

 
 

Haushaltsplanung 
 
€ 

 
 

Ist-Ergebnis 
 
€ 

 
Planabweichungen 
Verbesserung (+) 

Verschlechterung (-) 
€ 

Zuwendungen und  
allgemeine Umlagen 

185.824.883 196.686.995 +10.862.112 

Öffentlich-rechtliche  
Leistungsentgelte 

66.540.239 70.659.671 +4.119.432 

Sonstige ordentliche  
Erträge 

59.597.927 64.259.487 +4.661.560 
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Bei den Aufwendungen ergeben sich in folgenden Positionen die wesentlichen Abweichungen 
zwischen Plan und Ist: 
 

 
 

Position 

 
 

Haushaltsplanung 
 
€ 

 
 

Ist-Ergebnis 
 
€ 

 
Planabweichungen 
Verbesserung (+) 

Verschlechterung (-) 
€ 

Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 

116.273.073 91.009.527 +25.263.546 

Bilanzielle Abschreibun-
gen 

38.481.877 40.507.795 -2.025.918 

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

173.240.558 188.348.211 -15.107.653 

 

Vom Amt für Finanzwirtschaft wurden im Anhang zum JA 2013 unter Kap. 5.10 die maßgebli-
chen Abweichungen der Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert. Die Erläuterungen wur-
den vom RPA geprüft und konnten nachvollzogen werden. Ein Abgleich der Werte der Ergeb-
nisrechnung mit dem Vorjahr wird unter Kap. 9.3 vorgenommen. 
 
Wie bereits in den JA 2009 - 2012 wurde die Einhaltung der Haushaltsansätze in den Teiler-
gebnisplänen von den Fachprüferinnen und Fachprüfern des RPA in Stichproben geprüft. Bei 
wesentlichen Abweichungen wurden die Fachämter um Stellungnahme und Angabe der 
Gründe gebeten, die zu den Abweichungen geführt haben. 
 
Die folgende Tabelle stellt einen Plan-Ist-Vergleich mit Blick auf die einzelnen PB dar. Zu-
grunde gelegt wurden hier die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen Zahlen, 
ergänzt um die aus dem HJ 2012 übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie den Verän-
derungen bei den einzelnen PB, die sich aufgrund der genehmigten über- und außerplanmä-
ßigen Aufwendungen ergaben. 
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Gesamtübersicht der Teilergebnisrechnungen unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen  

   

Haushaltsplanung 
einschl. übertra-
gener Haushalts-
ermächtigungen 

 
Ist - Ergebnis lt. 

Jahresabschluss 
Planabweichung 

 

   
€ 

 
€ € € 

PB Beschreibung 
    

Verbesserung 
Ver-

schlechterung 

11 Innere Verwaltung - 33.146.686,82 - 26.409.489,80 6.737.197,02   

12 Sicherheit und Ordnung - 28.539.206,51 - 26.244.111,39 2.295.095,12 
 

21 
Allgemeinbildende  
Schulen 

- 38.245.318,90 - 34.135.800,10 4.109.518,80   

22 Förderzentren - 5.789,698,10 - 4.873.629,22 916.068,88   

23 Berufliche Schulen - 10.256.535,00 - 11.597.059,95 
 

1.340.524,95 

24 
Schul- und schülerbezo-
gene Leistungen/ 
Einrichtungen 

- 4.309.070,38 - 3.974.105,60 334.964,78 
 

25 Wissenschaft und Museen - 2.894.776,05 - 2.868.200,51 26.575,54   

26 Kultur - 13.256.057,95 - 13.268,117,83 
 

12.059,88 

27 Volksbildung - 5.545.668,23 - 5.717.517,73 
 

171.849,50 

28 
Heimat- und sonstige  
Kulturpflege 

- 2.263.330,00 - 2.308.207,41 
 

44.877,41 

31 Hilfen in Notlagen - 107.303.134,45 - 104.988.021,36 2.315.113,09   

32 
Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz 

- 543.800,00 - 1.350.091,54 
 

806.291,54 

33 
Förderung von Trägern 
der Wohlfahrtspflege 

- 3.470.147,00 - 3.385.401,97 84.745,03   

34 
Unterstützungsleistungen 
für besondere Personen-
gruppen 

- 1.524.807,52 - 1.354.881,58 169.925,94   

35 
Sonstige soziale Hilfen 
und Leistungen 

- 4.992.549,00 - 5.306.666,91 
 

314.117,91 

36 
Kinder, Jugend- und 
Familienhilfe 

- 103.494.968,32 - 98.335.300,71 5.159.667,61   

41 Gesundheitsdienste - 7.931.644,19 - 7.718.592,82 213.051,37   

42 Sportförderung - 8.099.035,33 - 6.011.698,51 2.087.336,82   

51 
Räumliche Planung und 
Entwicklung 

- 9.459.819,67 - 13.172.438,20 
 

3.712.618,53 

52 Bauen und Wohnen - 1.441.734,70 - 1.563.583,70 
 

121.849,00 

53 Ver- und Entsorgung + 22.732.351,09 + 20.948.992,23 
 

1.783.358,86 

54 
Verkehrsflächen und  
-anlagen, ÖPNV 

- 23.151.325,90 - 23.949.032,87   797.706,97 

55 
Natur- und Landschafts-
pflege 

- 14.239.566,92 - 14.627.386,64 
 

387.819,72 

56 Umweltschutz - 3.899.190,77 - 2.637.781,85 1.261.408,92   

57 Wirtschaft und Tourismus - 1.859.836,97 - 3.046.990,98   1.187.154,01 

61 
Allgemeine Finanzwirt-
schaft 

+ 332.607.534,76 + 349.843.473,19  17.235.938,43 
 

  Gesamt - 80.318.022,83 - 48.051.643,76 42.946.607,35 10.680.228,28 

  
   

32.266.379,07 
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Bei den dargestellten Verbesserungen und Verschlechterungen handelt es sich um die Sum-
men der Abweichungen der geplanten Aufwendungen und Erträge im Vergleich zu den tat-
sächlichen Buchungen. Zu den vom RPA als erklärungswürdig eingestuften Planabweichun-
gen (grau hinterlegt), erfolgen nachstehend nähere Erläuterungen. 
 
PB 11 - Innere Verwaltung 
Die im Wege der Planung eingestellten Mittel, insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhal-
tung, sind in 2013 nicht in dem geplanten Maß in Anspruch genommen worden. Als Grund 
nannte das Fachamt auf Nachfrage Personalmangel einhergehend mit einer zu erledigenden 
Aufgabenflut. In 2015 stellte die Immobilienwirtschaft ein Konzept zur Einführung einer Priori-
tätenliste vor. Für die Immobilienwirtschaft ist außerdem eine Organisationsuntersuchung ge-
plant. 
 
PB 12 - Sicherheit und Ordnung 
Die Verbesserung ist das Resultat erhöhter Erträge aus „öffentl.-rechtl. Gebühren“ im Bereich 
der Feuerwehr. Speziell die „Gebühren Rettungsdienst“ werden meist erst lange nach Ablauf 
der Jahre, die sie eigentlich betreffen, endgültig abgerechnet. Außerdem wurde dazu vom 
Amt für Finanzwirtschaft aufgrund einer Beschlussvorlage ein Ertrag i. H. v. rd. 574 T€ 
eingebucht, der tatsächlich keinen Ertrag darstellt. Diese Buchung wird zum JA 2014 wieder 
korrigiert. Das Jahresergebnis 2013 ist dadurch um rd. 574 T€ zu hoch ausgewiesen, s. 
Kap. 9.4. 
 
PB 21 - Allgemeinbildende Schulen 
Seit 2012 ist der überwiegende Teil der in der Vergangenheit vom Land vorgegebenen Schul-
kostenbeiträge nun von den Schulträgern selbst zu berechnen und festzusetzen. Diese Ver-
fahrensumstellung war sehr zeitintensiv, sodass ein Teil der Schulkostenbeiträge erst 2013 
festgesetzt werden konnte, was maßgeblich zu höheren Erträgen und demzufolge zur Ver-
besserung gegenüber der Planung in diesem PB geführt hat. Daneben ergaben sich im Be-
reich der Gebäudeunterhaltung Einsparungen von rd. 50 % der Ansätze, da geplante Maß-
nahmen wegen Personalmangels nicht umgesetzt werden konnten. 
 
PB 36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe 
Die betragsmäßig hohe Abweichung muss in diesem Produktbereich im Gesamtzusammen-
hang mit den Ursprungsansätzen gesehen werden. Wesentliche Ursache für die Abweichung 
sind zum einen höhere Erträge im Bereich der „Zuweisungen durch das Land“ durch erstmali-
ge Vereinnahmung von Konnexitätsmitteln, deren Art und Umfang bei der Planung nicht be-
kannt war. Zusätzlich dazu fielen die Aufwendungen im Bereich „Zuschüsse an übrige Berei-
che“, die im Zusammenhang mit dem Ausbau an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrich-
tungen stehen, geringer aus als ursprünglich geplant. 
 
PB 51 - Räumliche Planung und Entwicklung 
Die nichtgeplanten höheren Aufwendungen resultieren überwiegend aus periodenfremden 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Umbuchung des städtebaulichen Sonderver-
mögens zentral vom Amt für Finanzwirtschaft vorgenommen wurden. 
 
PB 53 - Ver- und Entsorgung 
Nach Rücksprache mit dem Fachamt sind die Ursachen für die Differenzen zwischen Planung 
und Ist unterschiedlich. Zum einem wurden Ansätze zu niedrig und damit falsch geplant, zum 
anderen wurden Buchungen zentral vom Amt für Finanzwirtschaft vorgenommen, für die das 
Fachamt keine Planansätze vorgesehen hatte. Die genannten Ursachen wurden auch bereits 
bei der JA-Prüfung 2012 festgestellt. Aufgrund der Zeitverzögerung zwischen dem Ablauf des 
HJ, der Aufstellung des JA und der Prüfung des JA, konnten diese Feststellungen im HJ 2013 
noch nicht berücksichtigt werden. 
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PB 56 - Umweltschutz 
Aufgrund starker personeller Auslastung konnte mit der Umsetzung einer geplanten 
Intractingmaßnahme erst im vierten Quartal 2013 begonnen werden. Dieser verspätete Be-
ginn stellt eine der Hauptursachen für die vorhandene Abweichung zwischen dem Haushalts-
ansatz und dem Ergebnis dar, da die Aufwendungen nicht wie geplant verbraucht werden 
konnten. Des Weiteren kam es gegenüber der Planung zu höheren Erträgen bei den „Erstatt-
ungen vom Land“. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Fördergelder vom Land für 
Untersuchungsprogramme für Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nicht abgeschätzt 
werden kann, in welcher Höhe tatsächlich Erträge anfallen werden. 
 
PB 57 - Wirtschaft und Tourismus 
Gegenüber der Planung erfolgte im Berichtsjahr keine Gewinnausschüttung der Förde Spar-
kasse. Ebenso fand die anfänglich geplante Eigenkapitalverzinsung der Konzerntöchter nicht 
statt, sodass es in diesem PB insgesamt zu einer Verschlechterung gegenüber der Planung 
gekommen ist.  
 
PB 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
Wesentlichen Anteil an der Ergebnisverbesserung haben Erträge aus Fehlbetrags-
zuweisungen und Konsolidierungshilfen, die bei der Planung nicht berücksichtigt werden dür-
fen. 2013 hat die LHK insgesamt rd. 9,70 Mio. € dieser Mittel erhalten. Zusätzlich dazu haben 
Betragsänderungen bei den Gemeinde- und Kreisschlüsselzuweisungen zur Verbesserung 
gegenüber der Planung geführt. 
 
 

6.4 Haushaltsermächtigungen (konsumtiv) 

Haushaltsansätze für nicht investive Aufwendungen und Auszahlungen eines Etats können für 
übertragbar erklärt werden. Sie bleiben gem. § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik bis zum Ende des 
folgenden Jahres verfügbar. Durch diese Übertragungen werden über die Planung hinaus zu-
sätzliche Aufwendungen ermöglicht. Demzufolge dürfen Mittel nur dann übertragen werden, 
wenn nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet 
wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.  
 
Insgesamt wurden rd. 12,41 Mio. € konsumtive Budgetreste des Ergebnishaushalts 2013 in 
das HJ 2014 übertragen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Verringerung von rd. 
6,54 Mio. €. Erstmalig seit Einführung der Doppik sind die konsumtiven Ermächtigungsüber-
tragungen rückläufig. Das RPA behält sich für die kommenden Jahre eine tiefergehende Prü-
fung vor. 
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In folgenden Ämtern erfolgten die höchsten Budgetübertragungen: 

- Immobilienwirtschaft rd. 4,78 Mio. € (Vorjahr rd. 5,02 Mio. €), 

- Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen rd. 3,41 Mio. € (Vorjahr rd. 3,93 Mio. €), 
- Umweltschutzamt rd. 1,23 Mio. € (Vorjahr rd. 1,34 Mio. €). 
 
Wenn die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2013 in 2014 vollständig in An-
spruch genommen werden, verschlechtert sich das geplante Jahresergebnis 2014 um 
rd. 12,41 Mio. €. Das für 2014 mit dem Nachtragshaushaltsplan festgesetzte Ergebnis 
i. H. v. rd. -94,26 Mio. € beträgt unter Berücksichtigung der Übertragungen insgesamt 
rd. -106,67 Mio. €. 
 
 

6.5 Haushaltsermächtigungen (investiv) 

Gem. § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei 
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des HJ, in 
dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen 
werden kann. Die übertragenen Haushaltsermächtigungen erhöhen die im HJ zur Verfügung 
stehenden Mittel. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die 
für ihren Zweck nicht mehr benötigt werden, dürfen nicht übertragen werden und sind in Ab-
gang zu bringen. 
 
Gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik ist dem Anhang eine Aufstellung der übertragenen 
Haushaltsermächtigungen beizufügen. Laut dem Jahresabschlussbericht 2013 (S. 108) betra-
gen die übertragenen Mittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen rd. 
50,27 Mio. € und bleiben damit auf dem Niveau der letzten zwei Jahre. 
 
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der letzten fünf Jahre: 
 

 

 
In folgenden Ämtern erfolgten die höchsten Budgetübertragungen: 

- Tiefbauamt rd. 25,14 Mio.  € (Vorjahr rd. 22,29 Mio. €), 
- Immobilienwirtschaft rd. 12,95 Mio. € (Vorjahr rd. 13,08 Mio. €), 
- Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen rd. 4,87 Mio. € (Vorjahr rd. 7,34 Mio. €). 
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Bei der Kalkulation der Auszahlungen ist das Kassenwirksamkeitsprinzip zu beachten. Dieses 
regelt, dass Auszahlungen in der Höhe zu veranschlagen sind, in der sie im HJ voraussichtlich 
zu leisten sind (§10 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Hohe Haushaltsübertragungen sind demzufol-
ge ein Indiz dafür, dass geplante Investitionen nicht umgesetzt werden konnten. 
 
Im Jahr 2014 hat das RPA begonnen, die Investitionsanmeldungen umfangreich zu prüfen, 
und gemeinsam mit dem Amt für Finanzwirtschaft eine Checkliste für das Anmeldeverfahren 
erarbeitet. Im Rahmen einer begleitenden Prüfung wurde die weitere Entwicklung der Investi-
tionsanmeldungen auch in 2015 weiter verfolgt. Derzeit gibt es stadtweit Bestrebungen zur 
Einführung einer Prioritätenliste für Investitionen, um gerade auch in der Immobilienwirtschaft 
den Raum für eine rechtzeitige Abstimmung bei größeren Bauvorhaben zu schaffen. 
 
Ob diese Bestrebungen greifen, kann aufgrund der Zeitverzögerung zwischen dem abgelau-
fenen HJ und der Aufstellung des JA frühestens im Rahmen der Prüfung des JA 2015 beur-
teilt werden. 
 
 

7 Korrekturen der Eröffnungsbilanz 

Die geprüfte EB der LHK zum 01.01.2009 mit einer Bilanzsumme i. H. v. rd. 1,605 Mrd. € wur-
de gem. § 95n GO SH am 19.05.2011 von der RV beschlossen. 
 
Soweit bei der Aufstellung späterer JA festgestellt wird, dass Vermögensgegenstände, Son-
derposten oder Schulden mit einem dem Grunde oder der Höhe nach fehlerhaften Wertansatz 
in die EB eingegangen sind, können die dadurch erforderlichen Korrekturen gem. § 56 
GemHVO-Doppik vom 30.08.2012, gültig seit 01.01.2013, letztmals in dem der EB folgenden 
fünften JA ergebnisneutral vorgenommen werden. Für die LHK ist dies der JA für das Jahr 
2013. Wertveränderungen sind ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage und der Ergeb-
nisrücklage zu verrechnen. Wertberichtigungen und Wertnachholungen sind im Anhang zu 
erläutern. 
 
Berichtigungen in diesem Sinne sind auch zum 31.12.2013 vom Amt für Finanzwirtschaft vor-
genommen worden. Diese wurden im Anhang (Kapitel 5.3.3) des JA 2013 benannt und sind 
dort bei den einzelnen Bilanzpositionen erläutert worden. 
 
Die Korrekturbuchungen – saldiert insgesamt in einer Höhe von rd. 6,23 Mio. € – wurden ge-
prüft und konnten nachvollzogen werden. 
 
Die vom Verordnungsgeber eröffnete Möglichkeit, gem. § 56 GemHVO-Doppik offensichtliche 
Fehler der EB bis zum JA 2013 zu korrigieren, hätte aus Sicht des RPA auch für die Korrektu-
ren des AV der Stadtentwässerung (s. Kap. 8.7) genutzt werden sollen. Da das AV der Stadt-
entwässerung aber noch nicht abschließend aufgearbeitet worden ist, bedeutet dies, dass 
nach dem JA 2013 erfolgende Korrekturen der EB sich ergebniserhöhend bzw. -mindernd im 
Jahresergebnis niederschlagen werden. 
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8 Wesentliche Prüfungsfeststellungen 

8.1 Belegwesen 

Auch im Berichtsjahr wurden in unterschiedlichen Bereichen Belegprüfungen durchgeführt. 
Geprüft wurde insbesondere, ob die formalen Vorgaben eingehalten wurden, bzw. ausrei-
chend sind. Folgende wesentliche Mängel wurden festgestellt: 

- Gem. § 33 (5) der GemHVO-Doppik sind Buchungen durch Unterlagen, aus denen sich 
der Zahlungsgrund ergibt, zu belegen. In vielen Fällen der geprüften Belege fehlten diese 
buchungsbegründenden Unterlagen.  

- Eine Vielzahl von Buchungen wird ohne die Vergabe einer MBV-Nummer vorgenommen. 
Im Rahmen der Prüfung blieb unklar, welche Arten von Buchungen dies betrifft und wo 
nach welchem System die entsprechenden buchungsbegründenden Unterlagen, abgelegt 
werden. 

- Die Kontierungsrichtlinie legt fest, dass jedem Beleg bzw. jeder Eingangsrechnung und 
jeder Ausgangsrechnung zur Erstellung der Anordnung ein Kontierungsblatt beizufügen 
ist. Diese Vorgabe wurde in vielen Fällen nicht eingehalten.  
Dazu sei angemerkt, dass das RPA aus Vereinfachungsgründen die Nutzung eines Kon-
tierungsstempels für sinnvoll hält. Das RPA hält eine Überarbeitung der Kontierungsrichtli-
nie sowie der Dienst- und Geschäftsanweisung Finanzbuchhaltung dahingehend für 
zweckmäßig. 

- In der Kontierungsrichtlinie ist festgelegt, dass bei Zahlungseingangsanzeigen und Eigen-
belegen auf die Erstellung eines zusätzlichen Kontierungsblattes verzichten werden kann. 
Die Kontierungsrichtlinie enthält jedoch keine Vorgaben, welche Mindestangaben ein „Ei-
genbeleg“ haben muss. Die Prüfung ergab, dass oft keine angemessenen Eigenbelege 
vorhanden waren. Der Begriff „Eigenbeleg“ ist zu definieren. 

- Eine Prüfung der Unterschriften war zum Teil nicht möglich. So stehen dem RPA nicht von 
allen Beschäftigten Unterschriftenproben zur Verfügung, da für in der DA/GA Fibu näher 
bezeichnete Beschäftigungsgruppen keine gesonderten Vollmachten für die Anordnungs-
berechtigung/Richtigkeitsbescheinigung erteilt werden müssen. Außerdem war festzustel-
len, dass zum Teil in unzulässiger Weise Namenskürzel statt der erforderlichen Unter-
schriften verwendet werden. Das RPA empfiehlt die Regelungen dazu grundlegend zu 
überarbeiten. 

- Im Rahmen der Prüfung stellt das RPA erneut fest, dass in einzelnen Bereichen der Be-
legerfassung nicht darauf geachtet wird, in den in nsk dafür vorgesehenen Feldern aussa-
gekräftige Angaben einzutragen. Die GoB verlangen, dass bei der Erfassung von Ge-
schäftsvorfällen auch eine hinreichende Erläuterung des Vorgangs (z. B. über den Bu-
chungstext) zu erfolgen hat, dies gilt auch für die DV-gestützten Buchführungssysteme. 

 

Handlungsbedarf: 
 
Bisher ist das Belegwesen weiterhin mangelhaft (s. auch Handlungsbedarf „Verbesserung 
des Belegwesen“ aus SB 2012). 
Das RPA erwartet, dass das Amt für Finanzwirtschaft auf eine deutliche Verbesserung 
des Belegwesens hinwirkt. Alle Fachbereiche haben einen Geschäftsvorfall so zu do-
kumentieren, dass er sich in seiner Entstehung und Abwicklung eindeutig nachvollzie-
hen lässt. Dies gilt gem. § 33 GemHVO-Doppik auch für Um-, Korrektur- und Jahresab-
schlussbuchungen. 
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8.2 Verwahr- und Vorschusskonten 

In den allgemeinen Erläuterungen des JA 2013 wird ausgeführt, dass der Nachweis der frem-
den Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik sowie der Abwicklung von vorläufigen Rech-
nungsvorgängen nach § 30 GemHVO-Doppik über Verwahr- und Vorschusskonten stattfindet. 
 
Die buchhalterische Abwicklung dieser Verwahr- und Vorschusskonten erfolgt in nsk über 
mehrere Unterkonten und ist damit sehr komplex und schwer nachvollziehbar. Bereits in frü-
heren Berichten wurde festgestellt, dass diese Buchungssystematik in den Fachämtern unter-
schiedlich verstanden und somit nicht konsequent in gleicher Form durchgeführt wird. Das 
Amt für Finanzwirtschaft berichtete dazu seinerzeit in einer Stellungnahme, dass das System 
mehrfach umgestellt und optimiert wurde. Zudem wurden sämtliche Verwahr- und Vorschuss-
konten überprüft und festgestellte Fehler in Zusammenarbeit mit den verwaltenden Ämtern 
behoben. Das RPA behält sich eine erneute Prüfung vor. 
 
Im Zusammenhang mit der Prüfung des JA 2013 hat das RPA eine Prüfung der Verwahr- und 
Vorschusskonten in der Weise vorgenommen, dass ein Abgleich der in der Bilanz ausgewie-
senen Werte mit den Werten aus nsk erfolgte. Für den Bereich der Vorschusskonten stimmen 
die Werte seit dem JA 2012 überein. Im Bereich der Verwahrkonten wurde festgestellt, 
dass eine Differenz zwischen Bilanzausweis und nsk i .H. v. rd. 1,7 Mio. € besteht. Die 
daraufhin an das Amt für Finanzwirtschaft gerichtete Anfrage mit der Bitte um Erläute-
rung blieb bis zum Ende der Prüfung unbeantwortet. 
 
Da die Differenz im Verwahrbereich seit dem JA 2012 konstant ist, liegt die Vermutung nahe, 
dass es sich hierbei um noch nicht bereinigte Sachverhalte aus Vorjahren handelt. 
 
Jede Buchführung sollte so eingerichtet sein, dass sich ein sachverständiger Dritter innerhalb 
einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage der Kom-
mune verschaffen kann. Dies gilt insbesondere auch für die elektronische Buchführung (vgl. 
BMF-Schreiben vom 07.11.1995, IV A 8 – S 0316 – 52/95, BStBl I 1995, 738). Die Buchfüh-
rung der LHK wird seit Einführung der Doppik über die Finanzsoftware nsk abgebildet. Daher 
muss es möglich sein, die in der Bilanz dargestellten Werte auch in der Finanzsoftware nach-
vollziehen zu können. 
 
Handlungsbedarf: 
 
Das RPA erwartet eine Aufarbeitung des Verwahrbereichs, in dem die bestehende Diffe-
renz zwischen Bilanz und Finanzsoftware bereinigt wird. Des Weiteren sollte es dem 
Amt für Finanzwirtschaft anhand von Aufzeichnungen möglich sein, die bei der Prüfung 
festgestellte Differenz auch zahlenmäßig zu erklären. 
 
 

8.3 Periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen 

Bereits bei der Prüfung des JA 2012 war aufgefallen, dass die periodengerechte Zuordnung 
von Erträgen und Aufwendungen nicht immer korrekt vorgenommen wurde. Der seinerzeit da-
raus entwickelte Handlungsbedarf forderte die Einhaltung der periodengerechten Zuordnung 
von Erträgen und Aufwendungen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Ertragslage zu erhalten. Diese Notwendigkeit sollte auch verstärkt bei den Ansprech-
partnern in den Fachämtern kommuniziert werden. 
 
Das Amt für Finanzwirtschaft hat daraufhin verschiedene Maßnahmen, wie die Schulung des 
Personals in den Sammelstellen sowie die Aufnahme eines neuen Passus zur periodenge-
rechten Zuordnung im Aufruf zum JA initiiert, deren Praxistauglichkeit erst im Zusammenhang 



Schlussbericht HJ 2013 Landeshauptstadt Kiel  24 
 
 

mit der Prüfung des JA 2014 beurteilt werden kann. Darüber hinaus sieht das Amt für Finanz-
wirtschaft aktuell keinen weiteren Handlungsbedarf. 
 
Die aufgeführten Maßnahmen gehen dem RPA nicht weit genug. Eine Kontrolle, ob die initiier-
ten Maßnahmen greifen, sollte bei der Aufstellung des JA durch das Amt für Finanzwirtschaft, 
als Verantwortlicher des JA, vorgenommen werden. Da es sich hierbei um große Zahlenmen-
gen handelt wäre eine Plausibilitätsprüfung z. B. mithilfe eines Abgleich zwischen dem Beleg- 
und dem Buchungsdatum sinnvoll. Gegebenenfalls können so Bereiche eingegrenzt werden 
bei denen die Maßnahmen nicht greifen und Klärungsbedarf besteht. Das RPA wird diesen 
Aspekt im Rahmen des Controlling der Erledigung der Handlungsbedarfe weiter verfolgen. 
 
Des Weiteren ist aufgefallen, dass, wenn das Geschäftsjahr systemtechnisch schon abge-
schlossen war, Geschäftsvorfälle, die Vorjahre betreffen, häufig nicht über die Konten „perio-
denfremde Erträge“ und „periodenfremde Aufwendungen“ abgewickelt, sondern in das laufen-
de Ergebnis gebucht wurden. 
 
Handlungsbedarf: 
 
Das RPA weist an dieser Stelle darauf hin, dass, unter Berücksichtigung der GoB, Er-
träge und Aufwendungen, die definitiv in das vorangegangene Wirtschaftsjahr gehören, 
gesondert auszuweisen sind und vom laufenden Ergebnis abgegrenzt werden müssen. 
Dieses gilt insbesondere, wenn es sich um große Beträge handelt (s. auch Handlungs-
bedarf „Periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen“ aus SB 2012). 
 
 

8.4 Saldierungsverbot für Erträge und Aufwendungen 

In § 10 Abs. 1 GemHVO-Doppik wird geregelt, dass Erträge und Aufwendungen im HH in vol-
ler Höhe und getrennt voneinander unter Beachtung der GoB abzubilden sind (Bruttoprinzip 
bzw. Verrechnungsverbot). Dieses Verrechnungsverbot gilt gem. § 45 Abs. 1 GemHVO-
Doppik auch für die Ergebnisrechnung. Das Verrechnungsverbot ist § 246 Abs. 2 HGB ent-
nommen worden. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, die Erträge und Aufwendungen 
möglichst transparent darzustellen und so das Prinzip der Haushaltsklarheit einzuhalten. 
 
Daraus ergibt sich, dass eine Saldierung von Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich nicht 
erlaubt ist. Ausnahmen von diesem Bruttoprinzip sind in § 17 Abs. 1 GemHVO-Doppik gere-
gelt und beziehen sich auf Abgaben, abgabenähnliche Entgelte und allgemeine Zuweisungen 
und auch dann, wenn sie sich auf Vorjahre beziehen. 
 
Abgaben im Sinne dieser Vorschrift sind alle Steuern, Gebühren und öffentlich-rechtliche Bei-
träge. Abgabenähnliche Erträge umfassen z. B. Entgelte für gemeindliche Leistungen (Ein-
trittsgelder). Allgemeine Zuweisungen erhält die Gemeinde vom Zuwendungsgeber ohne 
Zweckbindung. Hierunter fallen z. B. die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG (s. dazu auch 
Erläuterungen zu § 17 GemHR-Doppik SH - GemHVO - Kommentar, Praxis der Kommunal-
verwaltung Landesausgabe SH, Band 3). 
 
Die Durchsicht der Ertrags- und Aufwandskonten hat ergeben, dass häufig auch andere als 
die oben genannten Konten beidseitig - also im Soll und Haben - bebucht werden. Weitere 
Ausnahmen vom Bruttoprinzip sieht die GemHVO-Doppik aber nicht vor. Auch kennt das HGB 
Saldierungen in erster Linie nur im Zusammenhang mit Erlösschmälerungen bei Umsatzerlö-
sen. Sollte es sich hierbei ausschließlich um Stornobuchungen handeln, deren ursprüngliche 
Buchung auch im JA 2013 erfolgt ist, so lassen es die dafür vorgesehenen Felder „ Beschrei-
bung 1“ und „Beschreibung 2“ nicht immer erkennen. Das RPA muss daher davon ausge-
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hen, dass das Bruttoprinzip nicht eingehalten wurde und eine nicht erlaubte Saldierung 
von Erträgen und Aufwendungen erfolgt ist. 
 
Handlungsbedarf: 
 
In zukünftigen Rechnungsperioden ist in der Ergebnisrechnung auf die strenge Einhal-
tung des Bruttoprinzips zu achten. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur im Rah-
men von § 17 Abs. 1 GemHVO-Doppik erlaubt. Es sind klare Definitionen zu entwickeln, 
welche Ausnahmen in § 17 Abs. 1 GemHVO-Doppik geregelt sind. Gegebenenfalls sind 
für eine praktikablere Handhabung feste Konten zu benennen. 
 
 

8.5 Inventur 

Im Berichtsjahr wurde zum 31.12.2013 eine vorgelagerte Stichtagsinventur durchgeführt. Die 
Inventur ist definiert als die körperliche oder buchmäßige Bestandsaufnahme aller Vermö-
gensgegenstände und Schulden, die dem Grunde nach in der Bilanz angesetzt werden müs-
sen. 
 
Gem. der Inventuranweisung von Juni 2013 wurde die Inventur, mit Ausnahme von Abteilung 
66.3, in der Kernverwaltung vorgenommen. Forderungen, Ausleihungen, alle Arten von 
Schulden, Rückstellungen, Gebäuden, Infrastrukturvermögen und Grund und Boden wurden 
buchmäßig erfasst. Vermögensgegenstände, die 1000 € netto nicht übersteigen, waren von 
der Erfassung ausgenommen. 
 
Das RPA begleitete stichprobenartig die körperliche Erfassung in den Fachbereichen. Beson-
ders zu erwähnen ist die strukturierte Vorbereitung der Inventur. Mit jedem Fachamt wurde ein 
Vorgespräch geführt, um die Vorgehensweise zu erläutern und mögliche Fragen vorab zu klä-
ren. Bis auf wenige Bereiche konnten die Anforderungen der Bestandsaufnahme erfüllt wer-
den.  
 
Für die Inventur in den Schulen waren die Personalausstattung und das vorgesehene Zeit-
fenster nicht ausreichend. Ein Teil der Ergebnisse der Inventur werden daher erst in den JA 
2014 einfließen.  
 
Die Ergebnisse aus der Inventur bezüglich der Straßen, Wege und Plätze sowie für Grund 
und Boden konnten aufgrund personeller Engpässe ebenfalls nicht vollständig in den JA 2013 
eingehen. Die Bewertung und Erfassung der Daten ist jedoch inzwischen weit fortgeschritten. 
 
Im Rahmen der Prüfung konnten kleinere Beanstandungen und Fragen abschließend mit der 
Anlagenbuchhaltung geklärt werden. Eine vertiefende Belegprüfung ergab, dass die Verbu-
chung und Dokumentation nachvollzogen werden konnte. Die buchmäßige Erfassung der Ge-
bäude und des Grund und Bodens wurde vom RPA begleitend geprüft. Insgesamt ergaben 
sich keine wesentlichen Beanstandungen. 
 
Im Rahmen der Inventurvorbereitungen fiel auf, dass die geltende GA für den Nachweis des 
Inventars, des Vermögens und der Schulden der LHK vom 24.11.2004 die Fachämter zur In-
ventarisierung verpflichtet. Diese GA wurde nicht den doppischen Regelungen angepasst und 
mit Einführung der Doppik unterließen große Bereiche der LHK das Inventarisieren. 
 
Das RPA hält eine laufende Inventarisierung für sinnvoll, um einen Überblick über Neuan-
schaffungen, Schwund, Verlust und Bestand zu erhalten. 
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Zudem sind gemäß § 38 Abs. 4 i. V. m. § 43 Abs. 3 GemHVO-Doppik die Vermögensgegen-
stände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto liegen 
(Sammelposten) gesondert mit Anschaffungsdatum, Bezeichnung des Wirtschaftsgutes und 
Anschaffungswert zu erfassen. Diese Anforderungen erfüllt nsk zurzeit nicht. 
 
Aus welchen Gründen diese GA weder aktualisiert noch weiter angewandt wurde, konnte 
nicht beantwortet werden. Das Amt für Finanzwirtschaft verwies an das Personal- und Organi-
sationsamt. Bereits im Juni 2013 wies das RPA das Personal- und Organisationsamt darauf 
hin, dringend die Grundsatzfrage zu klären, inwieweit zukünftig weiter eine Inventarisierung 
aller Vermögensgegenstände vorgenommen werden sollte. 
 
Handlungsbedarf: 
 
Aus Sicht des RPA ist es dringend erforderlich, die „GA für den Nachweis des Inven-
tars, des Vermögens und der Schulden der LHK“ entweder den aktuellen doppischen 
Regelungen anzupassen oder umgehend außer Kraft zu setzen. Das Amt für Finanz-
wirtschaft und das Personal- und Organisationsamt sind dringend gefordert, das weite-
re Vorgehen zur Inventarisierung festzulegen. 
 
 

8.6 Bilanzierung der ÖPP-Projekte „RBZ Soziales, Ernährung und Bau“ und 
„RBZ Wirtschaft“ 

Am 17.04.2008 beschloss die RV der LHK, im Rahmen einer Neuordnung der beruflichen 
Schulen ihre an sieben Standorten betriebenen beruflichen Schulen zu drei großen Einheiten 
zusammenzufassen. Es entstanden die Berufliche Schule Technik, die Berufliche Schule So-
ziales, Ernährung und Bau sowie die Berufliche Schule Wirtschaft. Am 14.05.2009 erfolgte 
dann der Beschluss der RV, diese Beruflichen Schulen in Regionale Berufsbildungszentren in 
der Rechtsform der AöR auszugliedern mit dem Ziel, „dass die Schulen besser, flexibler und 
schneller auf die Anforderungen der sich verändernden Berufsausbildung und Qualifikation 
mit weitgehender Selbständigkeit und größtmöglicher Eigenverantwortung reagieren können 
und die Möglichkeit haben, die bereits bestehenden Kooperationen und Angebote im Bereich 
der Weiterbildung auszubauen.“ Diese Verselbständigung war Voraussetzung, um für die 
notwendigen Schulneubauten Fördermittel des Landes zu erhalten. 
 
Infolge der schwierigen Haushaltslage wurde hierfür erstmals der Weg der sog. Öffentlich-
Privaten Partnerschaft - ÖPP beschritten. Hierbei errichtet ein privater Partner (Auftragneh-
mer) das Gebäude für den Auftraggeber (Kommune) und betreibt dieses langfristig über einen 
vereinbarten Zeitraum. Der öffentliche Partner (Auftraggeber) bezahlt vertragsgemäß den Bau 
sowie Gebäudemanagementkosten und Darlehnszinsen sowie die Instandhaltung ebenfalls 
langfristig über den vertraglich vereinbarten Zeitraum. Nach Ablauf des Vertrages und erfolg-
ter Rückzahlung des Darlehens geht das Gebäude rechtlich auf den öffentlichen Partner über. 
 
Gemäß Beschluss der RV vom 07.06.2012 (s. Drs. 0328/2012 „Vergabe von PPP-Leistungen 
für den Neubau des RBZ 1 am Schützenpark“) wurde die Bietergemeinschaft Höft/Karstens 
mit der Planung und schlüsselfertigen Errichtung eines Neubaus am Standort des RBZ 1 am 
Schützenpark sowie für einen Zeitraum von 25 Jahren mit der anschließenden Übernahme 
des Betriebs, der Instandhaltung der Baukonstruktion und der technischen Anlagen sowie 
ausgewählter Leistungen des infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagements 
beauftragt. 
 
Das Vergabeverfahren wurde in Form eines Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem 
Teilnahmewettbewerb durchgeführt. 
 



Schlussbericht HJ 2013 Landeshauptstadt Kiel  27 
 
 

Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens, Bau und Betrieb des RBZ über 25 Jahre als ÖPP durch 
den Auftragnehmer durchführen zu lassen, statt es in konventioneller Eigenleistung zu reali-
sieren, wurde durch einen Wirtschaftsprüfer in einem Wirtschaftlichkeitsgutachten bestätigt. 
Die Finanzierung stellt ein „kreditähnliches Rechtsgeschäft“ dar, das der Genehmigung der 
Kommunalaufsicht bedarf. Diese wurde am 21.06.2012 erteilt. 
 
Der Schulneubau des RBZ 1 wurde nach Fertigstellung im Jahr 2013 mit Anschaffungs- und 
Herstellungskosten i. H. v. rd. 16,11 Mio. € aktiviert. 
 
Die vom Land gewährten Fördermittel i. H. v. rd. 4,32 Mio. € wurden als Sonderposten korres-
pondierend mit einer Laufzeit von 80 Jahren passiviert. 
 
Die Zweckbindungsfrist beträgt 25 Jahre lt. Bescheid vom 26.06.2012. Die Fördermittel fließen 
als Sonderrate an den Darlehensgeber. 
 
Ergänzend weist die LHK in der Bilanz eine Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirt-
schaftlich gleichkommt, in Höhe der Differenz zwischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und den Fördermitteln, aus. Diese Verbindlichkeit von anfänglich rd. 11,79 Mio. € hat eine 
Laufzeit bis 2038. Dabei zahlt die LHK mit schuldbefreiender Wirkung an die Deutsche Kredit-
bank AG Schwerin. Zinsaufwand fiel im Geschäftsjahr noch nicht an. 
 
Der Gebäudemanagementaufwand beträgt anfänglich 74.375,00 € p. a. und unterliegt ab 
01.01.2019 einer Preisanpassungsklausel. 
 
In einer sog. „Instandhaltungsrücklage“ werden planmäßig ansteigend über die Betriebsdauer 
Mittel angesammelt, die ausschließlich der Instandhaltung des Gebäudes dienen und die auf 
Anforderung und nach Inrechnungstellung an die Amatis Verwaltung GmbH ausgekehrt wer-
den. Die anfängliche Zuführung beträgt vierteljährlich 29.750,00 € und steigt nach 5 Jahren 
auf vierteljährlich 34.212,50 € an. Die Instandhaltungsentgelte unterliegen ebenfalls ab 
01.01.2019 einer Preisanpassungsklausel. 
 
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit von 25 Jahren geht das Gebäude rechtlich auf die LHK über. 
Da sie bereits seit Fertigstellung wirtschaftlich darüber verfügt, ist das Gebäude in der Bilanz 
der LHK auszuweisen. 
 
Die Bilanzierung des ÖPP-Projektes RBZ 1 war im Vorwege mit dem RPA abgestimmt 
worden. Der Sachverhalt wurde entsprechend abgebildet. Wesentliche Beanstandun-
gen ergaben sich nicht. 
 
Gemäß Beschluss der RV vom 24.11.2011 (s. Drs. 0823/2011 „Vergabe von PPP-Leistungen 
für den Neubau des RBZ Wirtschaft“) wurde die Goldbeck Public Partner GmbH mit der Pla-
nung und schlüsselfertigen Errichtung eines Neubaus am Standort des RBZ Wirtschaft am 
Ravensberg sowie für einen Zeitraum von 25 Jahren mit der anschließenden Übernahme des 
Betriebs, der Instandhaltung der Baukonstruktion und der technischen Anlagen sowie ausge-
wählter Leistungen des infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagements beauf-
tragt. 
 
Das Vergabeverfahren wurde in Form eines Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem 
Teilnahmewettbewerb durchgeführt. 
 
Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens, Bau und Betrieb des RBZ über 25 Jahre als ÖPP durch 
den Auftragnehmer durchführen zu lassen, statt es in konventioneller Eigenleistung zu reali-
sieren, wurde durch einen Wirtschaftsprüfer in einem Wirtschaftlichkeitsgutachten bestätigt. 
Die Finanzierung stellt ein „kreditähnliches Rechtsgeschäft“ dar, das der Genehmigung der 
Kommunalaufsicht bedarf. Diese wurde am 07.12.2011 erteilt. 
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Der Schulneubau des RBZ Wirtschaft wurde nach Fertigstellung im Jahr 2013 mit Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten i. H. v. rd. 23,85 Mio. € aktiviert. 
 
Die vom Land gewährten Fördermittel i. H. v. rd. 6,00 Mio. € wurden als Sonderposten mit ei-
ner Laufzeit von 80 Jahren passiviert. Die Zweckbindungsfrist beträgt 25 Jahre gem. Zuwen-
dungsbescheid vom 19.12.2011. Die Fördermittel fließen als Sonderrate an den Darlehens-
geber. 
 
Ergänzend weist die LHK in der Bilanz eine Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirt-
schaftlich gleichkommt, in Höhe der Differenz zwischen Anschaffungskosten/Her-
stellungskosten und den Fördermitteln, aus. Diese Verbindlichkeit von anfänglich 17,85 Mio. € 
hat eine Laufzeit bis 2038. Dabei zahlt die LHK mit schuldbefreiender Wirkung an die Deut-
sche-Genossenschafts- und Hypothekenbank Hamburg. 
 
Im Geschäftsjahr wurde ein Zinsaufwand i. H. v. 379.655,17 € gebucht. Darin enthalten ist 
auch die am 01.01.2014 fällige Rate i. H. v. 192.479,13 €. 
 
Der Gebäudemanagementaufwand beträgt anfänglich 84.052,92 € p. a. und nach 6 Jahren 
92.025,99 € p. a. Er unterliegt ab 01.07.2018 einer Preisanpassungsklausel. 
 
In einer sog. „Instandhaltungsrücklage“ werden planmäßig über die Betriebsdauer Mittel an-
gesammelt, die ausschließlich der Instandhaltung des Gebäudes dienen und die auf Anforde-
rung und nach Inrechnungstellung an die Goldbeck Public Partner GmbH ausgekehrt werden. 
Die anfängliche Zuführung beträgt vierteljährlich 5.325,27 € und steigt auf vierteljährlich ma-
ximal 36.401,48 € an. Die Instandhaltungsentgelte unterliegen ebenfalls einer Preisanpas-
sungsklausel. 
 
Nach Ablauf der Vertragslaufzeit von 25 Jahren geht das Gebäude rechtlich auf die LHK über. 
Da sie bereits seit Fertigstellung wirtschaftlich darüber verfügt, ist das Gebäude in der Bilanz 
der LHK auszuweisen. 
 
Die Bilanzierung des ÖPP-Projektes RBZ Wirtschaft war ebenfalls im Vorwege mit dem 
RPA abgestimmt worden. Der Sachverhalt wurde entsprechend abgebildet. Wesentliche 
Beanstandungen ergaben sich auch hier nicht. 
 
 

8.7 Stadtentwässerung 

Das RPA hat bereits darüber berichtet, dass das AV der Stadtentwässerung ungeprüft aus 
den dort geführten Verzeichnissen in die EB per 01.01.2009 übernommen wurde. Dies muss 
nach Auffassung des RPA überarbeitet werden, da einige Grundsätze der Bilanzierung und 
Bewertung (insbesondere der Einzelerfassung) nicht eingehalten worden sind. Die von der 
Stadtentwässerung zugesagte Überarbeitung des AV war zum Prüfungszeitpunkt begonnen, 
aber nicht abgeschlossen. 
 
Die praktische Umsetzung der Aufarbeitung des AV für die Jahre 2009 – 2012 war ab Herbst 
2014 geplant und sollte ca. sechs Monate in Anspruch nehmen. Das RPA hat den eingefor-
derten konkreten Zeitplan bis zum Ende der Prüfung nicht erhalten. 
 
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass bis heute kein vollständig überarbeitetes 
AV vorliegt. Die Aufarbeitung mit externer Unterstützung dauert bereits drei Jahre und 
sollte planmäßig im Frühjahr 2015 abgeschlossen sein (s. auch Handlungsbedarf „Stadt-
entwässerung: Vollständige Überarbeitung des AV“ aus SB 2012). 
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In der Anwendung des vom Wirtschaftsprüfer erarbeiteten Leitfadens wird die Aktivierungsfä-
higkeit von Baumaßnahmen künftig zumeist verneint. Die Stadtentwässerung hat ihre Prozes-
se daher verändert. In der Konsequenz gibt es weniger Zugänge im AV, dafür deutlich höhere 
Instandhaltungsaufwendungen. Das RPA beabsichtigt, die Prozesse in einer separaten Prü-
fung aufzunehmen und die Gebührenkalkulation vertieft zu prüfen. 
 
 

9 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

9.1 Jahresabschluss 

Gem. §§ 44 ff GemHVO-Doppik hat die LHK den JA zum 31.12.2013 aufgestellt. Die Bilanz, 
die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen sowie der Anhang und 
der Lagebericht sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. 
 
Dem Anhang sind gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik folgende Anlagen beigefügt: 

- der Anlagenspiegel, 
- der Forderungsspiegel, 
- der Verbindlichkeitenspiegel, 

- eine Aufstellung über die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie 
- eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunter-

nehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände. 
 
Der JA ist nach den GoB zu erstellen. Er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche 
Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, 
Ein- und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch das Gesetz oder aufgrund eines anderen 
Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der JA hat die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der LHK darzustellen. 
 
Verstöße gegen die Vorschriften der GO SH, der GemHVO-Doppik und das BWL-Fach-
konzept zur Erfassung, Bewertung, der Vermögens- und Schuldenpositionen sowie der Aus-
weis von Aufwendungen und Erträgen und gegen die GoB sind in den Erläuterungen zu den 
Positionen der Bilanz (Kap. 11) dargestellt. Feststellungen zu allgemeinen bzw. übergeordne-
ten Themen sind in Kap. 8 und Kap. 9.4 erläutert worden. 
 
 

9.2 Bilanz 

Die Bilanz ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften des § 48 GemHVO-Doppik geglie-
dert. 
 
Die Anfangsbestände auf den jeweiligen Konten entsprechen den Werten, die in der Bilanz 
zum 31. Dezember  2012 dargestellt sind. 
 
Die Vermögensgegenstände und Schulden, sowie die Rechnungsabgrenzungsposten sind 
nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den GoB angesetzt und bewertet. Für erkennba-
re Risiken sind entsprechende Rückstellungen gebildet. 
 
Die Bilanz weist zum Stichtag eine Bilanzsumme i. H. v. 1.694.042.126,29 € aus. Dies ent-
spricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung i. H. v. 27.058.542,41 € bzw. rd. 1,6 %. Im 
Anhang des JA wurden die Veränderungen der Bilanzpositionen erläutert. Im Erläuterungsteil 
zu den einzelnen Bilanzpositionen (Kap. 11) werden diese im Einzelnen aufgeführt. 
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9.3 Ergebnisrechnung 

Die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung übernimmt im NKR die Ergeb-
nisrechnung. Diese hat die Aufgabe, die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens 
und -verbrauchs aufzuzeigen und dient der Ermittlung des Jahresergebnisses. 
 
Die Darstellung erfolgt gem. § 2 GemHVO-Doppik in der Staffelform. 
 
Neben der Darstellung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind auch für jedes Jahr 

- das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, 

- das Finanzergebnis, 
- das ordentliche Ergebnis sowie 
- das außerordentliche Ergebnis 

abzubilden, sodass die Haushaltsstruktur auf Anhieb betrachtet werden kann. Ein ausgegli-
chener oder positiver Haushalt wurde dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die 
Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. 
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Die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den aufgeführten Positionen ist auf der 
Grundlage des vom IM bekannt gemachten Kontenrahmens vorzunehmen. In der folgenden 
Tabelle wurde die Ergebnisrechnung in der vorgeschriebenen Staffelform für die zurücklie-
genden zwei Jahre abgebildet: 
 

Gesamtergebnisrechnung 2012 in € 2013 in € +/- in Euro +/- in % 

Steuern und ähnliche Abgaben 221.261.798 275.412.106 +54.150.308 +24,47 

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 170.302.140 196.686.995 +26.384.855 +15,49 

+ Sonstige Transfererträge 16.109.386 16.093.948 -15.438 -0,10 

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.994.540 70.659.671 +665.131 +0,95 

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.664.072 34.031.479 +2.367.407 +7,48 

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.075.837 147.916.818 +16.840.981 +12,85 

+ Sonstige ordentliche Erträge 71.248.849 64.259.487 -6.989.362 -9,81 

+ Aktivierte Eigenleistungen 1.386.103 1.057.190 -328.913 -23,73 

+/- Bestandsveränderungen 36.299 112.661 +76.362 +210,37 

= ordentliche Erträge 713.079.023 806.230.354 +93.151.331 +13,06 

Personalaufwendungen -198.359.519 -207.499.845 +9.140.326 +4,61 

+ Versorgungsaufwendungen -24.800.227 -21.757.968 -3.042.259 -12,27 

+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen 

-93.746.815 -91.009.526 -2.737.289 -2,92 

+ Bilanzielle Abschreibungen -50.736.490 -40.507.795 -10.228.695 -20,16 

+ Transferaufwendungen -262.327.530 -289.189.533 +26.862.003 +10,24 

+ Sonstige ordentliche Aufwendungen -146.510.027 -188.348.210 +41.838.183 +28,56 

= ordentliche Aufwendungen -776.480.608 -838.312.877 +61.832.269 +7,96 

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -63.401.585 -32.082.523 +31.319.062 +49,40 

+ Finanzerträge 2.001.532 1.440.444 -561.088 -28,03 

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -23.491.967 -17.409.564 +6.082.403 +25,89 

= Finanzergebnis -21.490.435 -15.969.120 +5.521.315 +25,69 

= Ordentliches Ergebnis -84.892.020 -48.051.644 +36.840.376 +43,40 

+ Außerordentliche Erträge 0 0 0 - 

- Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 - 

= Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 - 

= Jahresfehlbetrag (ohne ILB) -84.892.020 -48.051.644 +36.840.376 +43,40 

 
Trotz einer deutlichen Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um rd. +36,84 Mio. € 
schließt das HJ 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -48,05 Mio. €. 
 
Im Vergleich zum HJ 2012 haben sich die ordentlichen Erträge insgesamt um rd. 11,6 % er-
höht. Wesentlich hierfür ist der Anstieg bei Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 24,5 %), bei 
den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (rd. 15,5 %) sowie bei Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen (rd. 12,9 %). Vermindert haben sich dagegen insbesondere die sonstigen or-
dentlichen Erträge (rd. -9,8 %). 
 
Die ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 8,0 % gestie-
gen, der hauptsächlich auf die erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 28,6 %) 
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und die erhöhten Transferaufwendungen (rd. 10,2 %) zurückzuführen ist. Die bilanziellen Ab-
schreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken (rd. -20,2 %). 
 
Die vom Amt für Finanzwirtschaft im JA 2013 unter Kap. 5.10 dargestellten Erläuterungen zu 
den Abweichungen gegenüber dem Vorjahr konnten nachvollzogen werden. Um Wiederho-
lungen zu vermeiden, verzichten wir im Rahmen dieses Berichtes auf eine erneute Darstel-
lung der einzelnen Abweichungen. 
 
Dennoch werden auf den folgenden Seiten ausgewählte Sachverhalte, die für das HJ 2013 
bedeutsam waren und daher tiefergehend geprüft wurden, näher beschrieben. 
 
 

9.4 Erläuterungen/Feststellungen zu einzelnen Posten der Ergebnisrechnung 

Steuern und ähnliche Abgaben, Sonstige ordentliche Erträge und Sonstige ordentliche Auf-
wendungen 
Die in der Tabelle dargestellte Erhöhung der Steuern und ähnlichen Abgaben ist im HJ 2013 
weitgehend korrespondierend mit der Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. 
Grund hierfür ist die Verbuchung eines Gewerbesteuerertrags (rd. 44,29 Mio. €) für mehrere 
Jahre und die gleichzeitige Verbuchung einer 80%-igen Verfahrensrückstellung (rd. 
48,77 Mio. €) als sonstigen ordentlichen Aufwand. Zusätzlich dazu wurden bei den sonstigen 
ordentlichen Erträgen Zinsen für Steuernachforderungen (rd. 14,17 Mio. €) für mehrere Jahre 
verbucht, die ebenfalls bei der genannten Rückstellungsbildung berücksichtigt wurden. Die 
buchhalterische Würdigung des Sachverhalts ist geprüft worden, es haben sich keine Bean-
standungen ergeben. Im HJ 2014 erfolgt die Auflösung der Rückstellung. 
 
 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Die im JA auf Seite 112 ausgewiesenen Beträge zur Konsolidierungshilfe nach § 16a FAG 
und zu Fehlbetragszuweisungen nach § 16b FAG sind in ihrer Aufteilung nicht korrekt abge-
bildet. Die erhaltenen Beträge für die Fehlbetragszuweisung wurden zu hoch und die erhalte-
nen Beträge für die Konsolidierungshilfe zu niedrig ausgewiesen. 
Die aufgeführte Tabelle stellt sowohl die im JA 2013 abgebildete Aufteilung als auch die kor-
rekte Zusammensetzung dar. 

 

  in JA 2013 S.112 
korrekte Aufteilung 

2013 
Fehlbetragszuweisung -2.146.000 € -1.851.000 € 
Konsolidierungshilfe -7.573.000 € -7.868.000 € 
Summe -9.719.000 € -9.719.000 € 
 

Die in 2013 gebuchten Fehlbetragszuweisungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Restzahlung Fehlbetragszuweisung für 2011 81.000 € 
Abschlag Fehlbetragszuweisung für 2012 1.770.000 € 
Summe Fehlbetragszuweisung  1.851.000 € 
 
Die in 2013 gebuchten Konsolidierungshilfen setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Restzahlung Konsolidierungshilfe 2012 295.000 € 
1. Abschlag Konsolidierungshilfe 2013 4.927.000 € 
2. Abschlag Konsolidierungshilfe 2013 2.646.000 € 
Summe Konsolidierungshilfe 7.868.000 € 
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Die Feststellungen betreffen lediglich korrekte Kontenzuordnungen und haben keine Ergeb-
nisauswirkung. 
 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Unter der Unterposition Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird im JA 2013 ein Er-
trag i. H. v. rd. 574 T€ ausgewiesen. Grundlage für die Buchung dieses Ertrags war eine Be-
schlussvorlage aus November 2013, die fälschlicherweise den Erhalt dieser Summe zu Grun-
de legte. Im Oktober 2014 erfolgte daraufhin die Buchung der Forderung in den JA 2013. Tat-
sächlich handelt es sich hierbei lediglich um eine Kalkulationsgrundlage für Benutzungsge-
bühren für zukünftige Jahre und nicht um eine Forderung, die die LHK gegenüber einem Drit-
ten hat. 
 
Die Erträge 2013 der LHK sind um diesen Betrag zu hoch ausgewiesen und demzufolge 
wäre der Jahresfehlbetrag 2013 um rd. 574 T€ höher. 
 
Nach Rücksprache mit dem Amt für Finanzwirtschaft wird dieser Betrag im JA 2014 korrigiert. 
Die Korrekturbuchung ist über ein periodenfremdes Aufwandskonto auszuführen. 
 
 
Sonstige ordentliche Erträge/Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Die LHK erhält für die Durchleitung von Strom, Gas und Wasser unter den öffentlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen eine Konzessionsabgabe. In den Jahren 2008 - 2013 erfolgten le-
diglich Abschlagszahlungen, deren endgültige Abrechnung noch ausstand. Diese Abschlags-
zahlungen wurden bei der LHK als sonstige ordentliche Erträge verbucht. 
 
Um zu einer endgültigen Abrechnung zu gelangen, wurde ein Wirtschaftsprüfer mit der Prü-
fung des Zahlenwerks beauftragt. Am 10.07.2014 erfolgte die Abrechnung für den Zeitraum 
2008 – 2013. Aus dieser ergab sich eine Rückzahlungsverpflichtung der LHK i. H. v. rd. 
3,11 Mio. €. Hierbei handelt es sich um sogenannte wertaufhellende Umstände, die zwischen 
dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des JA eintreten und einen Sachverhalt betreffen, 
der bis zum Abschlussstichtag entstanden ist.  
 
Diese Rückzahlungsverpflichtung hat im JA 2013 jedoch keine Berücksichtigung ge-
funden, obwohl im Oktober 2014 noch Buchungen im JA 2013 erfolgten (s. Erläuterun-
gen/Feststellungen zu „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“). Die erforderliche Ergeb-
nisminderung hat nicht stattgefunden. Der im JA 2013 abgebildete Jahresfehlbetrag ist 
um rd. 3,11 Mio. € zu niedrig ausgewiesen. 
 
2014 erfolgte die Berücksichtigung des Sachverhalts, indem die laufenden Erträge 2014 um 
den Gesamtbetrag gemindert wurden. Dies stellt einen Verstoß gegen das Bruttoprinzip nach 
§ 40 Abs. 3 GemHVO-Doppik dar, der die Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen ver-
bietet (s. Ausführungen Kap. 8.4). Hier muss analog der Abrechnung vom 10.07.2014 eine 
Einzelabrechnung über die periodenfremden Erträge bzw. Aufwendungen erfolgen. 
 
 
Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist mit rd. 27,3 % eine der größten 
Aufwandsarten bei der LHK. Unter den Personalaufwendungen sind alle auf der Arbeitgeber-
seite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal der Stadt sowie Aufwendungen, die 
aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden, zu verste-
hen. Darüber hinaus zählen auch die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions-
rückstellungen und Beihilferückstellungen zu dieser Ergebnisposition. Unter Versorgungsauf-
wendungen sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Versorgungsbezüge für das passi-
ve Personal der Stadt oder deren Angehörige zu verstehen. Zum passiven Personal gehören 
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ehemalige Beschäftigte bzw. Versorgungsempfänger. Ebenso zählen auch Aufwendungen 
aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung für Versorgungsempfän-
ger zu den Versorgungsaufwendungen. 
 
Für das Berichtsjahr 2013 lag die empfohlene Steigerungsrate des IM für die Personalausga-
ben bei 2,5 %. Die tatsächliche Steigerungsrate der LHK liegt allerdings bei 3,6 % und somit 
über der vom IM empfohlenen. 
 
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für 
die Jahre 2009 - 2013. Zugleich ist die Entwicklung der in diesem Zeitraum geplanten Plan-
stellen abgebildet. 
 

 

 
Nicht berücksichtigt werden hierbei die indirekten Personalaufwendungen sowie Personalkos-
tenerstattungen. Die indirekten Personalaufwendungen umfassen Zuschüsse für laufende 
Zwecke an Einrichtungen, insbesondere in sozialen, kulturellen oder sonstigen Bereichen. 
Personalkostenerstattungen hingegen sind Kosten, die für bestimme Projekte/Maßnahmen 
von dritter Seite an die LHK erstattet werden (z. B. abgeordnete Beschäftigte, städt. Personal 
im Jobcenter). 
 
 
Bilanzielle Abschreibungen 
Die bilanziellen Abschreibungen gingen gegenüber dem Vorjahr um 20,2 % zurück. Grund 
hierfür sind Einmaleffekte in 2012, die durch die Aufarbeitung der Maßnahmen aus dem Kon-
junkturpaket eingetreten sind und zu einer einmaligen Erhöhung des Abschreibungsvolumens 
geführt haben. Im Jahr 2013 fanden keine weiteren Maßnahmen statt und es ergab sich eine 
erhebliche Verminderung der Abschreibungen. 
 
Zudem ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in der Ergebnisrechnung 2013 nur die 
bilanziellen Abschreibungen für das bereits aktivierte AV berücksichtigt sind. Die LHK weist in 
der Bilanz zum 31.12.2013 unter dem Punkt 1.2.8 auch Anlagen im Bau i. H. v. 171,86 Mio. € 
aus. Diese Position enthält u. a. Anlagen, die aufgrund fehlender oder im Amt für Finanzwirt-
schaft noch nicht bearbeiteter Abschlussanzeigen bisher nicht aktiviert wurden und bei denen 
demzufolge noch keine Abschreibung erfolgen konnte. 
 
Das RPA hat für die Jahre 2009 - 2013 jeweils eine Abschreibungsquote berechnet. Dafür 
wurden die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und die Abschreibun-
gen auf Sachanlagen um die Auflösung der „Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüs-
sen“ bereinigt. Die somit bereinigte Summe stellt die Nettobelastung der LHK aus Abschrei-
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bungen dar. Diese Nettobelastung wurde ins Verhältnis zum AV für immaterielle Vermögens-
gegenstände und zum AV Sachanlagen zum jeweiligen Bilanzstichtag gesetzt. Die erhaltene 
Abschreibungsquote ist auf den in dem Jahr aktuellen Bestand der Anlagen im Bau ange-
wandt worden. Unter der Annahme, dass die Anlagen im Bau jedes Jahr vollständig aktiviert 
würden, wurde anschließend im Folgejahr nur noch der Erhöhungsbetrag berechnet, für den 
wiederum die aktuelle Abschreibungsquote benutzt wurde. 
 
Für die zurückliegenden Jahre ergibt sich somit folgendes Bild: 
 

2009 
in € 

2010 
in € 

2011 
in € 

2012 
in € 

2013 
in € 

Abschreibungen auf 
immaterielle VG und 
SA 35.504.401 29.571.420 31.755.211 37.333.871 29.356.812 

abzgl. Auflösung 
SoPo aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen -12.722.428 -10.441.481 -12.344.896 -17.663.748 -9.384.465 

Abschreibungen-
Nettobelastung LHK 22.781.973 19.129.939 19.410.315 19.670.123 19.972.347 

AV imm.VG und AV 
Sachanlagen zum 
31.12.2013 1.225.984.960 1.266.665.139 1.284.776.117 1.313.078.924 1.359.889.569 

Abschreibungsquote 
in % 1,86 1,51 1,51 1,50 1,47 

AiB lt. Bilanz zum 
Stichtag 90.073.603 106.741.331 132.474.178 153.986.452 171.861.070 

Abschreibun-
gen Gesamt 

aus AiB 

Abschreibungen 
2009 1.675.369         1.675.369 

Abschreibungen 
2010 1.675.369 251.683       1.927.052 

Abschreibungen 
2011 1.675.369 251.683 388.566     2.315.618 

Abschreibungen 
2012 1.675.369 251.683 388.566 322.684   2.638.302 

Abschreibungen 
2013 1.675.369 251.683 388.566 322.684 262.757 2.901.059 

11.457.399 

 
Für das Berichtsjahr 2013 wäre nach der Tabelle eine zusätzliche Abschreibung von rd. 
2,9 Mio. € erforderlich gewesen, die wiederum den Jahresfehlbetrag erhöht hätte. Dem RPA 
ist bewusst, dass diese Darstellung lediglich eine grobe Kalkulation darstellt, allerdings sind 
die eingesetzten Kalkulationsgrundlagen sehr vorsichtig beurteilt worden. 
 
Für die Zukunft ist es dringend erforderlich, dass die Anlagen im Bau umfangreich auf-
gearbeitet werden, damit das tatsächliche Abschreibungsvolumen in der Ergebnis-
rechnung abgebildet werden kann (s. auch Handlungsbedarf „Periodengerechte Abschrei-
bung bei Anlagen im Bau“ aus SB 2012). 
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Zuführung zur Steuerrückstellung  
Mit Prüfungsanordnung des Finanzamtes Kiel-Nord vom 23.11.2010, fand im Zeitraum 
07.12.2010 bis 02.10.2014 mit Unterbrechungen eine Außenprüfung für die Veranlagungszeit-
räume 2005 - 2009 statt. Unabhängig vom Beginn der Außenprüfung zeichnete sich zum 
JA 2011 eine Körperschaftsteuerverpflichtung für den BgA Verpachtung Kiel-Marketing ab, 
sodass im JA 2011 bereits eine Steuerrückstellung i. H. v. 10 T€ gebildet wurde. 
 
Mit voranschreitender Prüfung wurde deutlich, dass mit weiteren Steuerforderungen für die 
BgA zu rechnen ist. Auch wenn der Prüfungszeitraum lediglich die Jahre 2005 - 2009 um-
fasst, so haben die Prüfungsfeststellungen in der Regel auch Auswirkungen auf die darüber 
hinaus abgelaufenen Veranlagungszeiträume. Zum 31.12.2013 sind daher zusätzlich zu den 
in JA 2011 gebildeten 10 T€ weitere 3,05 Mio. € ergebniswirksam in die Steuerrückstellungen 
eingestellt worden. Gebildet wurden diese Rückstellungen für Körperschafts-, Umsatz- und 
Kapitalertragssteuer, zuzüglich Solidaritätszuschlag. Im Jahr 2014 stellte sich heraus, dass 
die Rückstellung für den Zeitraum 2005 - 2013 um weitere 150 T€ angepasst werden muss. 
 
Das RPA hat die gebildete Steuerrückstellung anhand der vom Amt für Finanzwirtschaft zur 
Verfügung gestellten Unterlagen geprüft. Die Zusammensetzung der gebuchten Aufwendun-
gen konnte nachvollzogen werden. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben. 
 
 

9.5 Finanzplan / Finanzrechnung 

Ziel der Finanzrechnung ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Finanzlage zu vermitteln. In der Finanzrechnung werden daher die Einzahlungs- und Auszah-
lungsströme abgebildet. Die Finanzrechnung kann als eine auf die kommunalen Belange ab-
gewandelte Form der im kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Kapitalflussrechnung 
betrachtet werden. Der Endbestand an Finanzmitteln fließt unter Berücksichtigung der Ver-
wahrgelder und Vorschüsse in die Bilanzposition „Liquide Mittel“ ein. 
 
Neben der Gesamtfinanzrechnung werden im JA die Teilfinanzrechnungen auf Produktbe-
reichsebene dargestellt. In den Teilfinanzrechnungen werden u. a. die Ein- und Auszahlungen 
für investive Maßnahmen nachgewiesen. Damit werden für die Produktbereichsebene die Er-
mächtigungen für Investitionen transparent und prüfbar gemacht. 
 
Gem. § 3 GemHVO-Doppik sind im Finanzplan und gem. § 46 GemHVO-Doppik in der Fi-
nanzrechnung alle im HJ eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen ge-
trennt voneinander nachzuweisen. In der Finanzrechnung werden die Salden aus folgenden 
Ein- und Auszahlungen der Gemeinde abgebildet: 
 
- aus laufender Verwaltungstätigkeit, 

- aus Investitionstätigkeit, 
- aus fremden Finanzmitteln, 
- aus Finanzierungstätigkeit. 
 
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und der Saldo aus 
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergab bis einschließlich 2012 den Fi-
nanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag. Mit Runderlass des IM vom 31.08.2012 ist 
festgelegt worden, dass ab dem HJ 2013 auch der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 
fremden Finanzmitteln bei der Ermittlung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages zu 
berücksichtigen ist. Eine Besonderheit hierbei ist, dass die Ein- und Auszahlungen aus frem-
den Finanzmitteln nicht geplant werden. 
 

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
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Die folgende Grafik gibt einen Überblick über den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag der zu-
rückliegenden fünf Jahre. Um einen Einblick zu erhalten wie genau geplant wurde, werden die 
fremden Finanzmittel in der Grafik nicht berücksichtigt. 
 

 

 
Das HJ 2013 schloss mit einem Finanzmittelüberschuss (ohne Berücksichtigung der fremden 
Finanzmittel) i. H. v. rd. 6,32 Mio. € ab. Dies bedeutet, dass die im HJ 2013 geleisteten Ein-
zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit insgesamt um diesen Be-
trag über den geleisteten Auszahlungen lagen. 
 
Trotz des Überschusses konnte sich die in 2012 abzeichnende positive Tendenz der Annähe-
rung zwischen Plan und Ist im Berichtsjahr 2013 nicht fortsetzen. Das RPA verweist auf § 10 
Abs. 3 GemHVO-Doppik, wonach Ein- und Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu er-
zielenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen sind und erwartet, dass zukünftige 
Planungen genauer vorgenommen werden. 
 
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und Tilgung von Krediten für 
Investitionen und zum Ausgleich von Kassenkrediten sowie die Ein- und Auszahlungen aus 
der Gewährung von Darlehen und beträgt im Berichtsjahr rd. -25,54 Mio. €. 
 
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Finanzplan keine Aufnahme und Tilgung von Kassen-
krediten enthält, da diese sich dem Zweck nach nicht planen lassen. In der tatsächlichen Fi-
nanzrechnung hingegen ist die Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten enthalten. 
 
Die Höhe der Kassenkredite ist im Vergleich zum HJ 2012 rückläufig. Im Berichtsjahr sind 
Rückzahlungen von rd. 35 Mio. € erfolgt. Der Bestand an Kassenkrediten belief sich zum En-
de des Berichtsjahres auf 105 Mio. €. Nach § 2 der Haushaltssatzung für 2013 belief sich der 
festgesetzte Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten auf 240 Mio. €. Der Höchst-
betrag setzt die obere Grenze fest, bis zu der die Gemeinde sich im Laufe des Jahres durch 
die Aufnahme von Kassenkrediten verschulden darf. 
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In der folgenden Darstellung wird der Verlauf der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten seit 
dem HJ 2009 dargestellt: 
 

 

 
Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 
25 % reduziert. Die negative Entwicklung der letzten Jahre wurde 2013 durchbrochen. 
Im 5-Jahres-Vergleich liegt der Durchschnitt der Kassenkredite per 31.12. d. J. bei rd. 
63 Mio. € und wird damit zum 31.12.2013 jedoch immer noch um rd. 42 Mio. € deutlich 
überschritten. Auch auf Grund der geplanten defizitären Haushalte ist auch für die 
nächsten Jahre nicht mit einer endgültigen Trendwende zu rechnen. 
 
 

9.6 Anhang 

Die LHK hat gem. § 44 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik einen erläuternden Anhang als Be-
standteil des JA beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des JA 
nach § 51 GemHVO-Doppik. Ziel und Zweck des Anhangs ist es, die Bilanz und die Ergebnis-
rechnung zu ergänzen und somit die Verständlichkeit des JA zu fördern. 
 
Im Anhang sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Position der 
Bilanz und der Ergebnisrechnung, die Haftungsverhältnisse und die sonstigen wesentlichen 
finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der 
Form darzulegen, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden JA hinsichtlich der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gem. § 95m GO SH beurteilen kann. 
 
Nach § 51 Abs. 2 Nr. 6 ist im Anhang auch die Art und der Umfang derivativer Finanzinstru-
mente anzugeben. Eine Angabe über den Umfang (Nominalwert) fehlt. (s. auch Ausführungen 
unter Kap. 11., Aktiva 1.3.5). 
 
Dem Anhang ist gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspie-
gel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen. Außerdem enthält der Anhang pflichtgemäß 
eine Aufstellung über die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie eine Übersicht über 
Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstal-
ten und Wasser- und Bodenverbände. Die geforderten Übersichten werden ab Kap. 5.4. des 
JA 2013 aufgezeigt und entsprechen in ihrem Aufbau den vom IM Schleswig-Holstein vorge-
gebenen Mustern. 
Der Forderungsspiegel und der Verbindlichkeitenspiegel enthalten - unterteilt nach der jewei-
ligen Restlaufzeit - alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen bzw. alle bi-
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lanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten. Nachrichtlich sind im Verbindlichkeitenspiegel die 
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, angegeben. 
 
Die Prüfung des Anhangs und der dazugehörigen Anlagen hat zu Feststellungen geführt, die 
hier im Folgenden nur auszugsweise aufgeführt werden, da wir an dieser Stelle auf unsere 
Ausführungen unter den Punkten „Wesentliche Prüfungsfeststellungen“, „Ordnungsmäßigkeit 
der Rechnungslegung“ und „Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen“ verweisen: 

- mangelnde periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (vgl. Kap. 8.3), 
- Nachvollziehbarkeit und Aussagekraft der Verwahr- und Vorschusskonten (vgl. Kap. 8.2), 
- unvollständig vorgenommene Abschreibungen, aufgrund des hohen Bearbeitungsrück-

standes bei den Anlagen im Bau (vgl. Kap. 12, Aktivseite, Pkt. 1.2.8 Geleistete Anzahlun-
gen, Anlagen im Bau). 

 
Das RPA hat positiv festgestellt, dass sich die Qualität des vorgelegten Anhangs verbessert 
hat. 
 
 

9.7 Lagebericht 

Gem. § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO-Doppik ist dem JA ein vom OB unterschriebener Lagebe-
richt beizufügen. Dieser ist gem. § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der LHK vermittelt wird. Darüber hinaus wird im Lagebericht auf Chancen und Risiken für die 
zukünftige Entwicklung der LHK eingegangen. 
 
Der Lagebericht gibt daher einerseits in zusammengefasster Form einen Rückblick auf das 
vergangene HJ und soll andererseits einen Ausblick auf für die zukünftige Haushaltswirtschaft 
enthalten. 
 
Der vorgelegte Lagebericht wurde vom OB am 02.04.2015 unterzeichnet. Er entspricht nach 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorgaben und enthält im 
Wesentlichen alle erforderlichen Angaben. Der in seiner Darstellungsform neu aufgebaute ge-
samte Punkt 1.4 - Analyse der Lage am Bilanzstichtag - ist als sehr positiv zu bewerten. 
 
Da es sich beim Lagebericht nicht um einen Bestandteil des JA handelt, sind bedeutende 
Vorgänge bis zu dessen endgültiger Fertigstellung und Unterzeichnung aufzunehmen. Dieser 
Teil wurde in der Vergangenheit unter den Punkten „Vorgänge von besonderer Bedeutung“, 
„Risiko-/Chancen“- und „Prognoseberichterstattung“ abgebildet und nach Auffassung des 
RPA nicht ausreichend gewürdigt. Anders als in den Vorjahren sind im Lagebericht 2013 auch 
aktuelle Angaben erfolgt, die sich auf zukunftsorientierte Punkte beziehen, die den Zeitraum 
zwischen dem Bilanzstichtag und der Unterzeichnung des JA betreffen. Das RPA befürwortet 
diese Entwicklung. 
 





 
 
 
11 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen 
 
12 Handlungsbedarf aus dem Jahresabschluss 2013 
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11 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen 

Zu sämtlichen Bilanzpositionen wurden die Zahlen und Informationen des JA 2013 inkl. An-
hang und Lagebericht mit den Angaben in nsk abgeglichen. Gleichzeitig wurde die Einhaltung 
der gesetzlichen Grundlagen geprüft sowie eine Änderungsanalyse zum Vorjahr durchgeführt. 
Die Zu- und Abgänge wurden stichprobenweise nachvollzogen und auf Plausibilität geprüft. 
 
Wenn die Bilanzpositionen nach risikoorientierten Gesichtspunkten umfassender geprüft wur-
den, ist die Prüfung durch z. B. vertiefende Belegprüfungen, Prüfung von Akten und Verträgen 
sowie JA der städtischen Gesellschaften, Prüfung der Prozesse und des IKS ergänzt worden. 
Diese Ergebnisse wurden unter den einzelnen Bilanzpositionen entsprechend erläutert. 
 
 
AKTIVSEITE 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1 Anlagevermögen 
 

1.476.103.839,32 
 

1.430.569.173,28 
 

 
Im Vorjahresvergleich ist das AV zum 31.12.2013 um rd. 45,53 Mio. € angestiegen. Der Anteil 
an der Bilanzsumme entspricht rd. 87,4 %. Im Wesentlichen erklärt sich der Anstieg durch Zu-
gänge bei den bebauten Grundstücken der Schulen (rd. 43,37 Mio. €) durch die Neubauten 
der RBZ. 
 
Die Prüfung des AV wurde stichprobenartig vorgenommen. Neben der Einhaltung der Zuord-
nungsvorschriften zum Kontenplan wurden insbesondere die Höhe der Abschreibungen und 
die Buchungen bei den Zu- und Abgängen stichprobenartig nachvollzogen. Das AV konnte mit 
der Finanzbuchhaltung abgeglichen werden. Die Angaben im Anlagenspiegel konnten nach-
vollzogen werden. Der Schwerpunkt der Prüfung des AV lag in der Inventurprüfung (s. 
Kap. 8.5). 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 

398.527,65 
 

671.422,89 

 
Der Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände ist im Vorjahresvergleich um rd. 273 T€ 
gesunken. Es wurden Zugänge i. H. v. rd. 163 T€ ausgewiesen. Es ergaben sich keine Bean-
standungen. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2 Sachanlagen 
 

1.359.491.041,32 
 

1.312.407.500,79 
 

 
Das Sachanlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 47,08 Mio. € gestiegen. 
Im Rahmen der Inventur wurden Zugänge i. H. v. rd. 13 Mio. € und Abgänge von rd. 3,4 Mio. € 
erfasst. Die höchsten Zugänge ergaben sich durch Nacherfassungen beim Grund und Boden. 
Bei den Festwerten heben sich in vielen Fällen Abgänge und Zugänge durch die Anpassung 
an neue Kostenstellen und -träger auf. Die Festwerte Netzwerkschränke und Bilderrahmen 
wurden aufgelöst, da die Voraussetzungen zur Bildung der Festwerte nicht mehr vorlagen. 
Verschrottungen wurden in Höhe von rd. 90 T€ erfasst. 
 
Die Vermögensgegenstände aus städtebaulichen Verträgen und Überlassungsverträgen, die 
seit 01.01.2009 wieder in das Eigentum der LHK übergegangen sind, wurden weiterhin nicht 
oder nicht vollständig bewertet und buchhalterisch erfasst. Dieses soll gemäß Angaben im 
Anhang JA 2013 nunmehr zum JA 2014 vorgenommen werden (s. Handlungsbedarf „Städte-
bauliche Maßnahmen/Sanierungsgebiete“ aus SB 2012). 
 
Darüber hinaus konnten nicht alle Vermögensgegenstände aus Überlassungsverträgen im 
Rahmen der Inventur entsprechend bewertet und erfasst werden. Es handelt sich um Straßen, 
Wege und Plätze, die in den JA 2013 zunächst mit 1,- pro m² eingegangen sind. Die fehlen-
den Werte werden zurzeit ermittelt und entsprechend nacherfasst. 
 
Die stichprobenartige Prüfung der Zu- und Abgänge ergab, dass Abgänge, Korrekturen 
und Umbuchungen teilweise bei den Zugängen mit umgedrehten Vorzeichen gebucht 
wurden. Die Art und Weise der Buchung ist nicht korrekt und führt zum Ausweis von 
negativen Beständen auf den Zugangskonten. Es besteht Nachbesserungsbedarf oder 
die Darstellungsform sollte im Anhang erläutert werden. Auch wenn in einigen Fällen 
die Umsetzbarkeit gesetzlicher Anforderungen systembedingt nicht möglich ist, ist da-
ran zu arbeiten, gesetzeskonforme Lösungen zu finden. 
 
Aufgrund von personellen Engpässen in der Anlagenbuchhaltung des Amtes für Finanzwirt-
schaft und der Arbeitsbelastung mit der Durchführung der Inventur konnte die Aufarbeitung 
der Anlagen im Bau im Berichtsjahr nicht fortgeführt werden. Die daraus resultierenden Aus-
wirkungen auf die Abschreibungen sind in Kapitel 9.4 erläutert.  
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grund-
stücksgleiche Rechte 

 

228.471.559,47 226.169.295,46 
 

 
Der Bestand der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich zum 
Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
1.2.1.1  Grünflächen 122.656.408,25 119.664.680,01 
1.2.1.2  Ackerland 6.588.532,06 6.472.705,05 
1.2.1.3  Wald, Forsten 54.470.163,37 54.321.506,31 
1.2.1.4  Sonstige unbebaute Grundstücke 44.656.455,79 45.710.404,09 

 228.471.559,47 226.169.295,46 
 
 
1.2.1.1 Grünflächen 
 
Der Bestand an Grünflächen ist im Berichtsjahr um rd. 2,99 Mio. € gestiegen. Insgesamt wa-
ren Zugänge i. H. v. rd. 3,04 Mio. € zu verzeichnen, von denen rd. 2,42 Mio. € aus der Buch-
inventur des Grund und Bodens resultierten. Wie auch in Vorjahren weist diese Position Ab-
gänge als negative Zugänge aus, dies wird im Anhang des JA 2013 zwar genannt, aber die 
Gründe für den fehlerhaften Ausweis sind nicht beschrieben. 
 
Ein Abgleich mit dem Lagerbuch der LHK zeigt, dass Wasserläufe aufgrund einer irreführen-
den Bezeichnung im Kataster zur EB nicht als Eigentum der LHK erkannt und behandelt wur-
den. Das Amt für Finanzwirtschaft beabsichtigt, die Bewertung zeitnah zu veranlassen und im 
JA 2014 eine Nachbuchung vorzunehmen. 
 
 
1.2.1.2 Ackerland 
 
Der Wert des Ackerlandes ist im Vorjahresvergleich nur leicht um rd. 115 T€ gestiegen. Ein 
Teil der Zugänge ergab sich aus den Inventurergebnissen. Die Abgänge i. H. v. rd. 48 T€ re-
sultieren zum Teil aus der unentgeltlichen Überlassung von Flächen an den Verein Schleswig-
Holsteinisches Freilichtmuseum e. V. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
 
Der Bestand an Wald und Forsten hat sich im Berichtsjahr um rd. 148 T€ erhöht. Ein Teil der 
Abgänge wurde auch hier als negativer Zugang gebucht. Weitere Auffälligkeiten ergaben sich 
nicht. 
 
 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
 
Die sonstigen unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind in ihrem Wert 
im Vorjahresvergleich um rd. 1,05 Mio. € gesunken. Die Position setzt sich aus Erbbaurechts-
grundstücken und sonstigen bebauten Grundstücken zusammen. Bei den Erbbaurechts-
grundstücken sind Abgänge aufgrund der Inventur und diverser Verkäufe i. H. v. rd. 651 T€ 
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erfolgt. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken haben sich aufgrund der falschen Dar-
stellungsweise von Umbuchungen negative Zugänge i. H. v. rd. 357 T€ ergeben. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks-
gleiche Rechte 
 

378.366.923,36 340.077.952,85 
 

 
Die Position schließt im Berichtsjahr mit einem Wert von rd. 378,37 Mio. € ab und ist im Vor-
jahresvergleich um rd. 37,23 Mio. € angestiegen. 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 23.059.679,17 23.174.187,00 
1.2.2.2 Schulen 224.676.734,72 184.511.933,73 
1.2.2.3 Wohnbauten 15.246.387,72 15.961.878,52 
1.2.2.4 Kommunalnutzungsorientierte Dienst-, Ge-

schäfts- und Betriebsgebäude 75.861.203,41 78.761.932,50 
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsge-

bäude 39.522.918,34 37.668.021,10 

 378.366.923,36 340.077.952,85 
 
 
Der Anstieg erklärt sich im Wesentlichen durch die Zugänge i. H. v. rd. 43,37 Mio. € bei den 
Schulen. Ursächlich für die Zugänge sind die Neubauten der RBZ (s. auch Ausführungen 
Kap. 8.6). 
 
Der Wert der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude stieg zum Vorjahr um rd. 
1,85 Mio. €. Die Zugänge lagen bei rd. 2,9 Mio. €. Im Wesentlichen begründen sich die Zu-
gänge durch Nachbuchungen im Rahmen der Inventur. Die Zu- und Abgänge der einzelnen 
Positionen konnten nachvollzogen werden. Es ergaben sich keine wesentlichen Beanstan-
dungen. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
 

516.723.036,63 
 

527.378.180,86 
 

 
Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 
 
 
 

31.12.2013 
€ 

31.12.2012 
€ 

   
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 80.094.639,67 77.006.485,00 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 70.275.838,78 70.908.723,78 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 

Sicherheitsanlagen 
193.699,00 91.987,00 

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsan-
lagen 200.492.389,44 205.761.817,85 

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-
lenkungsanlagen 

125.026.038,34 131.894.291,83 

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 40.640.431,40 41.714.875,40 

 516.723.036,63 527.378.180,86 
 
 
Die Bilanzposition weist zum 31.12.2013 einen Wert von rd. 516,72 Mio. € aus. Es waren Zu-
gänge i. H. v. 7,16 Mio. € zu verzeichnen. Im Wesentlichen erklären sich die Zugänge durch 
Nachbuchungen im Rahmen der Inventur, Zugänge im Rahmen der sozialen Stadt bei den 
Sportplätzen und durch Nachberechnungen für die Gablenz- und Hörnbrücke. Dem stehen die 
jährlichen Abschreibungen von rd. 16,20 Mio. € und Abgänge i. H. v. rd. 1,58 Mio. € gegen-
über. 
 
Das Infrastrukturvermögen hat sich im Berichtsjahr insgesamt um rd. 10,65 Mio. € verringert. 
 
Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass zur EB nicht alle Straßen, Wege und Plätze 
aufgenommen wurden. Im JA 2014 sollen die Straßen, Wege und Plätze aus Überlassungs-
verträgen aufgearbeitet und nacherfasst werden. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 
 

205.136,00 
 

265.905,00 
 

 
Mit rd. 205 T€ liegt diese Position rd. 60 T€ unter dem Vorjahreswert. Dies ist auf die Ab-
schreibungen i. H. v. rd. 61 T€ zurückzuführen. Die Position wurde auf Plausibilität geprüft und 
ergab keine Beanstandungen. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 

3.046.462,84 3.041.023,71 

 
Der Wert der Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler stieg im Vorjahresvergleich um rd. 5 T€ 
an. 
 
Auch Kunstgegenstände können – soweit es sich um Gebrauchskunst handelt – der regulären 
Abschreibung unterliegen. Gem. § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Vermögensgegenstände, 
deren Lebensdauer zeitlich begrenzt ist, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear 
abzuschreiben. Grundlage für die Abschreibung bilden gem. § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik die 
Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens der Gemeinden. 
 
Abschreibungen i. H. v. rd. 16 T€ stehen Zugängen i. H. v. rd. 27,5 T€ gegenüber. Die Ab-
gänge belaufen sich auf rd. 6 T€. Zu- und Abgänge konnten nachvollzogen werden, es erga-
ben sich keine Beanstandungen. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 

Fahrzeuge 
 

17.230.420,02 18.126.687,96 
 

 
Die Bilanzposition weist zum 31.12.2013 einen Wert von rd. 17,23 Mio. € aus und liegt damit 
um rd. 896 T€ unter dem Vorjahreswert. 
 
Die Position wurde auf Plausibilität geprüft und es ergaben sich keine Auffälligkeiten. Im An-
hang zum JA sind die Zu- und Abgänge sowie Abschreibungen detailliert dargestellt. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 

43.586.432,88 
 

43.362.003,17 
 

 
Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Vermögensgegenstände, die nicht unmittel-
bar im Leistungserstellungsprozess eingesetzt werden, aber dem langfristigen Betrieb der 
Verwaltung dienen. Unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung sind somit alle 
selbstständig nutzbaren Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich 
der Werkzeuge zu erfassen. 
 
Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im Vergleich zum Vorjahr um 
rd. 224 T€ gesunken. 
 
Auch Festwerte werden in dieser Bilanzposition abgebildet und stellen eine Ausnahme vom 
Grundsatz der Einzelbewertung dar. Danach dürfen Sachanlagen, die regelmäßig ersetzt 
werden und deren Bestand sich in Menge, Wert und Zusammensetzung nur geringfügig ver-
ändert, mit einem Festwert angesetzt werden, vorausgesetzt der Gesamtwert ist von nach-
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rangiger Bedeutung und alle drei Jahre erfolgt eine körperliche Bestandsaufnahme. Diese 
körperliche Bestandsaufnahme erfolgte im Berichtjahr im Rahmen der Inventur. 
 
In der Gesamtsumme beliefen sich die Festwerte zum 31.12.2012 auf rd. 34,69 Mio. €. Im 
Rahmen der Inventur wurden Anpassungen i. H. v. rd. 594 T€ vorgenommen. Zum 
31.12.2013 werden die Festwerte mit rd. 35,29 Mio. € ausgewiesen. 
 
Die Anpassungen wurden stichprobenartig geprüft, die Gesamtsumme konnte nachvollzogen 
werden. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Umfassende Angaben zu den Anpassungen 
bei den einzelnen Festwerten finden sich im Anhang zum JA 2013. 
 
 
 
 

 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 

171.861.070,12 
 

153.986.451,78 
 

 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Auszahlungen für noch nicht aktivierte Anlagen.  
 
Die Anlagen im Bau schließen zum 31.12.2013 mit einem Wert von rd. 171,86 Mio. € ab. 
Nachdem der Anstieg bereits im Vorjahr bei rd. 21,51 Mio. € lag, ist im Berichtsjahr eine weite-
re Steigerung um rd. 17,87 Mio. € festzustellen. 
 
Zum JA 2013 hat keine weitere Aufarbeitung der Bearbeitungsrückstände stattgefunden. Nicht 
aktivierte Anlagen aufgrund fehlender oder im Amt für Finanzwirtschaft noch nicht bearbeiteter 
Abschlussanzeigen reichen bis ins Jahr 2008 zurück. Im Wesentlichen sind Investitionen des 
Tiefbauamtes und des Grünflächenamtes betroffen. Die Stadtentwässerung wurde nicht mit in 
die Betrachtung einbezogen, da das AV gesondert aufgearbeitet wird. Das Amt für Finanz-
wirtschaft erklärte, dass nach Neubesetzung einer Stelle in der Anlagenbuchhaltung die 
Rückstände nun laufend aufgearbeitet werden. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.3 Finanzanlagen 
 

116.214.270,35 117.490.249,60 

 
In den Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Aus-
leihungen und Wertpapiere des AV abgebildet. Der Bestand hat sich im Vorjahresvergleich 
um rd. 1,25 Mio. € verringert. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 

2.430.067,50 
 

2.767.331,62 
 

 
Zum Stichtag werden hier die Theater AöR und die in 2010 gegründeten RBZ AöR (RBZ 
Technik, RBZ Wirtschaft und RBZ Soziales, Ernährung und Bau) ausgewiesen. 
 
Die Angaben in dieser Bilanzposition wurden mit den EK-Werten aus den EB der RBZ abge-
glichen. Die Finanzanlagen für die RBZ werden seit 2010 zu hoch ausgewiesen, da seinerzeit 
die Sonderposten bei der Wertermittlung nicht mindernd berücksichtigt wurden. Korrekturen 
können erst nach Feststellung der EB durch den Verwaltungsrat des jeweiligen RBZ erfolgen. 
Die EB und der JA 2010 des RBZ Technik sind am 01.07.2014 vom zuständigen Gremium 
beschlossen worden. Infolgedessen ergibt sich für das EK ein niedrigerer Wert (0,17 Mio. €), 
sodass die Finanzanlage des RBZ Technik (0,51 Mio. €) im JA der LHK um 0,34 Mio. € zu 
vermindern ist. Die Finanzanlage wurde im JA 2013 korrigiert. 
 
Handlungsbedarf: 
 
Die EB des RBZ Soziales, Ernährung und Bau zum 01.01.2010 wurde dem RPA zur Prü-
fung vorgelegt, geprüft und am 12.01.2015 vom zuständigen Gremium festgestellt. Das 
EK beträgt rd. 71 T€. Hieraus ergibt sich ein Korrekturbedarf für den Wert der entspre-
chenden Finanzanlage i. H. v. rd. 287 T€ im JA der LHK. Die Finanzanlage RBZ Soziales, 
Ernährung und Bau ist zu korrigieren. 
 
Das RBZ Wirtschaft hat dem RPA am 12.05.2015 eine überarbeitete EB zum 22.08.2010 zur 
Prüfung vorgelegt. Die Prüfung ist für September 2015 geplant. Demzufolge kann die Finanz-
anlage erst im JA der LHK korrigiert werden, wenn die EB vom Verwaltungsrat festgestellt 
worden ist.  
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.3.2 Beteiligungen 
 

0,00 
 

0,00 
 

 
Im Berichtsjahr waren hier keine Beteiligungen auszuweisen. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.3.3 Sondervermögen 
 

70.134.272,14 
 

70.144.295,94 
 

 
Zum Stichtag ist das Sondervermögen praktisch unverändert. 
 
Zum Sondervermögen der LHK gehören nicht rechtsfähige örtliche Stiftungen, wirtschaftliche 
Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf-
grund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. 
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31.12.2013 
€ 

31.12.2012 
€ 

Nicht rechtsfähige Stiftungen 1.840.094,80 1.850.118,60 
Wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit 

67.859.067,94 67.859.067,94 

Freiwilliger Klärschlammfonds 435.109,40 435.109,40 

 70.134.272,14 70.144.295,95 

 
Die nicht rechtsfähigen Stiftungen, Legate und Vermächtnisse verzeichnen Zugänge i. H. v. 
224 T€, Abgänge i. H. v. 234 T€ und betragen zum Stichtag 1,84 Mio. €. Die Zugänge betref-
fen im Wesentlichen die Neuanlage liquider Mittel aus fällig gewordenen Wertpapieren der 
Stiftungen Dr. Hessenmüller, Breitenstein und Kruse mit rd. 190 T€. 
 
Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Betriebe und Sondervermögen, für die Sonderrechnun-
gen geführt werden, sind im Berichtsjahr unverändert zum Vorjahr mit 68.294.177,34 € bilan-
ziert. 
 
Auf das Risiko, dass der Wert der Finanzanlage EBK künftig infolge der Verluste auf einen 
niedrigeren Wert abgeschrieben werden muss, wird im Anhang ordnungsgemäß hingewiesen. 
 
Unter den Sondervermögen wird auch der freiwillige Klärschlammfonds der Kommunen aus-
gewiesen, in den die LHK bis zur Einführung des gesetzlichen Klärschlammfonds eingezahlt 
hat. Die Anteile werden mit rd. 435 T€ ausgewiesen. Zum Stichtag beträgt der Wert des antei-
ligen Fondsvermögens rd. 754 T€. 
 
Insgesamt ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.3.4 Ausleihungen 
 

35.855.287,78 
 

37.852.126,98 
 

 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Be-

teiligungen, Sondervermögen 
7.006.679,41 7.544.239,42 

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 28.848.608,37 30.307.887,56 

 35.855.287,78 
 

37.852.126,98 
 
 
Im Berichtsjahr werden hier Darlehen an die Theater AöR, die Städtisches Krankenhaus Kiel 
GmbH, die Zentrum für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstücksverwaltung 
GmbH und den Eigenbetrieb Parken ausgewiesen. Zum Stichtag verminderten sich die Aus-
leihungen planmäßig insgesamt um rd. 538 T€. Die Darlehen wurden mit dem Ausweis in den 
geprüften JA der Unternehmen bzw. den Tilgungsplänen abgestimmt. Es ergaben sich keine 
Beanstandungen. 
 
Bei den sonstigen Ausleihungen werden vornehmlich Kommunaldarlehen zur Förderung der 
Wohnraumversorgung ausgewiesen. Sie waren zum Stichtag infolge planmäßiger Tilgungen 
rd. 1,46 Mio. € geringer als zum Vorjahresstichtag. Beanstandungen ergaben sich nicht. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 
 

7.794.642,93 
 

6.726.495,06 
 

 
Im Berichtsjahr wurden Anteile am KRN-Fonds i. H. v. insgesamt rd. 1,07 Mio. € gekauft. 
Hierbei handelt es sich zum einen um die Wiederanlage der Ausschüttung des Fonds (rd. 
183 T€) und zum anderen um den Zugang der Versorgungsrücklage für das Jahr 2012 (rd. 
885 T€). 
 
Bei dieser Bilanzposition wurde vertiefend eine Belegprüfung durchgeführt. Es ergaben sich 
betreffend der verbuchten Wertpapiere keine wesentlichen Beanstandungen. 
 
Die Berücksichtigung der derivativen Instrumente wurde in Bezug auf die Einhaltung der ge-
setzlichen Anforderungen vertiefend geprüft. Die Darstellung der derivativen Instrumente im 
Anhang ist bezüglich Art und Umfang sehr knapp. 
 
Nach § 51 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik sind im Anhang auch die Art und der Umfang deriva-
tiver Finanzinstrumente anzugeben. Laut den Erläuterungen zur GemHVO-Doppik entspricht 
diese Regelung § 285 Nr. 18a HGB. Zu den Arten derivativer Finanzinstrumente zählen Opti-
onen, Futures, Swaps und Forwards. Der Umfang der derivativen Finanzinstrumente muss 
gem. HGB mit dem Nominalwert angegeben werden. Im Anhang zum JA 2013 auf Seite 65 ist 
lediglich die Art (Zinsswap) und der Barwert zum 31.12.2013 (rd. -19.90 Mio. €) angegeben. 
Eine Angabe über den Nominalwert fehlt. 
 
Eine ausführlichere Darstellung der einzelnen Positionen und Hintergrundinformationen zur 
Bewertung der Marktwerte (grds. alle negativ) – entsprechend anderer JA-Berichte wäre wün-
schenswert. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2 Umlaufvermögen 
 

81.631.578,85 
 

101.460.604,72 
 

 
Das Umlaufvermögen umfasst Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, 
Wertpapiere des Umlaufvermögens und die liquiden Mittel. 
 
Diese Position ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 19,83 Mio. € deutlich gesunken. Dies be-
gründet sich im Wesentlichen durch eine Verringerung der liquiden Mittel um rd. 24,01 Mio. €, 
dem ein Anstieg der Forderungen um rd. 4,06 Mio. € gegenübersteht. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.1 Vorräte 
 

463.225,26 
 

350.564,33 
 

 
Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf be-
stimmt sind. Es haben Bestandserhöhung i. H. v. rd. 113 T€ stattgefunden. Es wurden die Be-
richte einiger Inventuren zum 31.12.2013 in den Lagern abgefordert und mit den Bilanzwerten 
abgeglichen. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
 
 

31.12.2013 
€ 

31.12.2012 
€ 

   
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 437.166,44 324.417,97 
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen 0,00 0,00 
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren 26.058,82 26.146,36 
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte 0,00 0,00 

 463.225,26 350.564,33 
 
 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
 
Im Wesentlichen sind hier die Rohstoffbestände der Bauhöfe, des Forsthofes, Schlauchkam-
mer, Druckerei und der Gärtnerunterkünfte abgebildet. Die Roh- und Hilfsstoffvorräte sind im 
Vorjahresvergleich um rd. 113 T€ gestiegen. Die Veränderungen der einzelnen Bestände sind 
im Anhang des JA ausreichend dargestellt. 
 
 
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen 
 
Im Berichtsjahr waren keine unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen auszuweisen. 
 
 
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren 
 
Der Bestand der fertigen Erzeugnisse und Waren ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig ge-
sunken. Der Jahresabschlussbericht der Beschaffungsstelle lag dem RPA entsprechend der 
GA für die Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmaterial vor und wurde bereits unter-
jährig geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte 
 
Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte sind bei der LHK nicht vorhanden. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.2 Forderungen und sonstige Vermögens-

gegenstände 
 

44.413.592,36 40.349.283,04 
 

 
Die Forderungen sind im Berichtsjahr um rd. 4,06 Mio. € gestiegen. 
 
Die Forderungen konnten aufgrund von systemtechnischen Problemen im Buchhal-
tungsprogramm nsk durch die Fachprüfer nicht auf größere Abweichungen im Vorjah-
resvergleich und Werthaltigkeiten geprüft werden. Die Prüfung der Ergebnisse auf Teil-
planebene, die im JA ausgewiesen werden, war aufgrund der systembedingten Ein-
schränkungen ebenfalls nicht möglich. Die Fehler und aufgetretenen Differenzen in den 
Auswertungen wurden dem Programmanbieter zeitnah mitgeteilt, die Probleme konnten 
innerhalb des Prüfungszeitraumes nicht behoben werden. 
 
Die Positionen wurden hinsichtlich ihrer Gesamtsummen auf Plausibilität überprüft und ein 
Vorjahresvergleich vorgenommen. Die Abstimmung der Gesamtsummen zwischen Neben-
buch und Hauptbuch ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Der Forderungsspiegel 
konnte nachvollzogen werden. 
 
Angaben zu Wertberichtungen und Begründungen für Abweichungen von den Vorgaben der 
GemHVO-Doppik sind im Anhang zum JA richtig beschrieben. Die Tatsache, dass in einigen 
Fällen die Umsetzbarkeit gesetzlicher Anforderungen systembedingt nicht möglich war, ent-
bindet die LHK nicht von der Verpflichtung, Lösungen zu erarbeiten, um eine gesetzeskon-
forme Darstellung zu ermöglichen. 
 
Das RPA beabsichtigt, das gesamte Forderungsmanagement inkl. Wertberichtigungen 
und Forderungen aus Fachverfahren im 4. Quartal 2015 eingehend zu prüfen. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 

Dienstleistungen 
 

13.045.680,09 13.924.294,04 
 

 
In dieser Bilanzposition werden Forderungen aus Transfererträgen, Erstattungen für Kosten 
der Sozialhilfe nach SGBII und XII gegenüber dem Sozialhilfeträger oder anderer Kommunen 
ausgewiesen. 
 
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 
rd. 0,88 Mio. € gesunken. 
 
Das RPA empfiehlt, die unter dieser Position vorgenommene Wertberichtigung in Form 
von Altersabschlägen zukünftig nicht als Pauschal- sondern als Einzelwertberichtigung 
zu buchen. Aus handelsrechtlicher Sicht handelt es sich bei der Einzelabwertung in 
Gruppen, zusammengefasst nach Alter der Forderung, um eine Einzelwertberichtigung. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderun-

gen 
 

12.726.676,08 
 

10.160.485,44 
 

 
Die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen umfassen Forderungen aus Steuern und 
ähnlichen Abgaben, steuerähnliche Abgaben, Konzessionsabgaben, Forderungen aus Zu-
wendungen und allgemeinen Umlagen. Sie sind zum Vorjahr um rd. 2,57 Mio. € gestiegen. 
 
Zudem sind in dieser Bilanzposition die Bestände der Vorschusskonten gem. § 14 GemHVO-
Doppik enthalten. Im Berichtsjahr ergab sich hier eine Bestandsveränderung i. H. v. rd. 309 T€ 
(s. auch Kap. 8.2). 
 
Die Bestandserhöhung zum Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen durch eine Konzessionsab-
gabe für den Dezember 2013 i. H. v. 1,17 Mio. €, deren Zahlungseingang erst in 2014 erfolgt 
ist. 
 
Wir empfehlen, die im Steuerbereich vorgenommenen Wertberichtigungen zukünftig nach 
handelsrechtlichem Verständnis in Gruppen zusammenzufassen und Abschläge aufgrund von 
Erfahrungswerten vorzunehmen. Entsprechend sind diese Wertberichtigungen zukünftig als 
Einzelwertberichtigungen zu buchen.  
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienst-

leistungen 
 

5.017.899,15 5.163.732,63 
 

 
Die Privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen enthalten im Wesentlichen Forderun-
gen aus Mieten und Pachten, privatrechtliche Entgelte (z. B. aus Kindertageseinrichtungen, 
Volkshochschulkurse) und Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen. Sie sind im Be-
richtsjahr um rd. 146 T€ gesunken.  
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 
 

1.514.963,03 
 

1.512.744,77 
 

 
Die Sonstigen privatrechtlichen Forderungen sind im Vorjahresvergleich leicht gestiegen. Es 
ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 
 

12.108.374,01 9.588.026,16 
 

 
Die Sonstigen Vermögensgegenstände sind zum 31.12.2013 im Vorjahresvergleich um rd. 
2,52 Mio. € gestiegen. 
 
In dieser Position werden gem. § 30 GemHVO-Doppik bestehende Ansprüche der LHK auf-
grund geleisteter offener Zahlungen bzw. empfangener offener Gutschriften im dem Bereich 
der Verbindlichkeiten aus LuL (Passiva 4.5), der Transferverbindlichkeiten (Passiva 4.6) und 
der sonstigen Verbindlichkeiten (Passiva 4.7) ausgewiesen. 
 
 
 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
Wertpapiere des Umlaufvermögens sind bei der LHK nicht vorhanden. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2.4 Liquide Mittel 
 

36.754.761,23 
 

60.760.757,35 
 

 
Der Bestand an liquiden Mitteln sank gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 24 Mio. € und 
setzt sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen: 

 
Sichteinlagen bei Kreditinstituten  21.589.530,40 
Sonstige Einlagen bei Kreditinstituten  15.029.359,10 
Bargeld  135.871,73 
   
  36.754.761,23 
 

Bei dieser Bilanzposition wurde eine vertiefende Belegprüfung durchgeführt. Die Bestände 
wurden einzeln anhand von Kassenbestandsnachweisen, Kontoauszügen oder anderen 
Bankbelegen geprüft. Die aufgetretenen Differenzen z. B. auf Grund von Unterschieden zwi-
schen Valuta und Buchungstag wurden geklärt. 
 
Folgendes ist hervorzuheben: 

- Der Bargeldbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19 % verringert. Die Schwan-
kungen befinden sich im üblichen Rahmen und der Bargeldbestand ist durchschnittlich. 

- In den Beständen bei den Kreditinstituten sind rd. 7,05 Mio. € an Termin- und Tagesgel-
dern des ABK sowie an Mietkautionen enthalten, die der LHK nicht gehören. 

- Der Barbestand ist mit rd. 130 T€ zu niedrig, da hier das Bargeld in den Handvorschüssen 
(z. B. Kassenautomaten) nicht mit ausgewiesen wird. Dieses ist in der Bilanzposition 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände als Forderung enthalten. 
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Handlungsbedarf: 
 
Die Bargelder der LHK sollten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bei den liqui-
den Mitteln ausgewiesen sein. Für den JA 2014 sollten im Anhang zumindest entspre-
chende Erläuterungen bei den Bilanzpositionen ergänzt werden. Für spätere JA ist im 
Amt für Finanzwirtschaft ein entsprechendes Verfahren einzuführen, das die liquiden 
Mittel vollständig abbildet. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3 Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

136.306.708,12 
 

134.953.805,88 
 

 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten zur Abgrenzung der Rechnungsperioden beträgt 
am Stichtag rd. 26,52 Mio. € (Vorjahr: 25,48 Mio. €). Er betrifft im Wesentlichen die Besol-
dungs- und Versorgungsleistungen für Januar 2014, Vorauszahlungen von Transferleistungen 
und Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten sowie den Betriebskostenzuschuss für 
die Theater AöR für Januar 2014. 
 
Die Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio-
nen an Dritte, z. B. Investitionskostenzuschüsse an Kindertagesstätten werden analog zur 
Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände aufgelöst. 
Die Zugänge i. H. v. insgesamt 10,71 Mio. € entfallen im Wesentlichen auf die RBZ für Inven-
tar und Planungskosten (rd. 5,20 Mio. €), auf geleistete Investitionszuschüsse an Kinderta-
gesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen (rd. 2,89 Mio. €) sowie Investitionszuschüsse im Zu-
sammenhang mit dem Bau des Sport- und Freizeitbades (1,97 Mio. €). 
 
Die Auflösungen erfolgen planmäßig. Die Werte stimmen mit denen des Anlagespiegels über-
ein. Ausführlichere Angaben im Anhang zu den geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen 
wären wünschenswert. 
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PASSIVSEITE 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1 Eigenkapital 
 

222.018.113,38 
 

263.841.907,20 
 

 
Das EK gliedert sich gem. § 48 Abs. 2 GemHVO-Doppik wie folgt: 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
1.1  Allgemeine Rücklage 403.929.164,70 398.635.492,25 
1.2  Sonderrücklagen 968.861,27 968.861,27 
1.3  Ergebnisrücklage 0,00 0,00 
1.4  vorgetragener Jahresfehlbetrag -134.828.268,83 -50.870.426,42 
1.5  Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -48.051.643,76 -84.892.019,90 

 222.018.113,38 263.841.907,20 

 

 

 
Das EK der LHK hat sich in den letzten Jahren laufend verringert. 2013 hat sich die 
rechnerische EK-Reichweite erstmals gegenüber den Vorjahren verbessert. Dies ist auf 
eine Reduzierung des Jahresfehlbetrages zurückzuführen und sollte in den kommen-
den Jahren durch weitere Konsolidierungsmaßnahmen verstärkt werden.  
 
Bei der Bilanzposition EK wurde ergänzend die Ordnungsmäßigkeit der Buchungen sowie ei-
ne Belegprüfung durchgeführt. 
 
 
1.1 Allgemeine Rücklage 
 
Da die Ergebnisrücklage aufgebraucht ist, erfolgen Korrekturen zur EB nunmehr direkt gegen 
die allgemeine Rücklage. Diese stieg im Berichtsjahr um rd. 5,3 Mio. €. Der Anstieg ist auf 
Korrekturen der EB auf Grund der Inventur 2013 zurückzuführen. Die Prüfung ergab keine 
Beanstandungen. 
 
Eine vertiefende Prüfung der Korrekturen der EB auf Grund der Inventur wurde im Rahmen 
der Prüfung des AV durchgeführt. 
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1.2 Sonderrücklage 
 
Die Sonderrücklage setzt sich grundsätzlich aus den Zuweisungen, die die Gemeinde (inkl. 
der kostenrechnenden Einrichtungen) zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat und die 
nicht aufgelöst werden sollen oder dürfen und der Stellplatzrücklage zusammen. Zum JA 
2013 ist nur eine Stellplatzrücklage vorhanden. Änderungen gegenüber dem Vorjahr gab es 
nicht. Ergänzend zum oben beschriebenen Prüfungsumfang wurde geprüft inwieweit der Pro-
zess sicherstellt, dass alle Änderungen in den JA einfließen. Es ergaben sich keine wesentli-
chen Beanstandungen. 
 
 
1.3 Ergebnisrücklage 
 
Entsprechend des seit 01.01.2013 gültigen § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind Berichtigungen 
der Werte zur EB ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage (85 %) und mit der Ergebnis-
rücklage (15 %) zu verrechnen. Die sich dadurch ergebende Ergebnisrücklage wurde ord-
nungsgemäß zur Reduzierung des vorgetragenen Jahresfehlbetrages verwendet, so dass die 
Ergebnisrücklage zum Stichtag einen Bestand i. H. v. 0,00 € ausweist. 
 
Entsprechend § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik sollen Jahresfehlbeträge (-84.892.019,90 € zum 
31.12.2012) durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden. Da 
ein derartiger Ausgleich nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen und unter der 
Position vorgetragener Jahresfehlbetrag geführt. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
 
 
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag 
 
Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2012 i. H. v. -84.892.019,90 € wurde entsprechend der ge-
setzlichen Vorschriften zum 31.12.2013 als vorgetragener Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die 
Buchungen entsprachen dem Beschluss der RV (s. Drs. 0853/2014 „Jahresabschluss 2012 
mit Lagebericht“). 
 
Vorgetragene Jahresfehlbeträge können theoretisch durch Jahresüberschüsse folgender Jah-
re ausgeglichen werden. Dies war für 2012 und 2013 nicht möglich und wird nach den aktuel-
len Prognosen und Planungen auch in den nächsten Jahren nicht möglich sein (vgl. Kap. 
1.4.2 Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage, Jahresabschluss der Landeshauptstadt 
Kiel zum 31.12.2013). Ist ein Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages nicht möglich, 
kann dieser frühestens nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen 
werden. 
Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 
 
 
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
Der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2013 beträgt -48.051.643,76  € und mindert das vorhande-
ne Eigenkapitel, das auf Basis der aktuellen HH-Planungen 2016 aufgebraucht sein wird. 
Über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages und den Ausweis in der Bilanz hat die RV zu be-
schließen. 
 
Nicht geplante wesentliche Mehrerträge durch Fehlbetragszuweisungen (im Jahr 2013 
für die Jahre 2011 und 2012) sowie die Konsolidierungshilfe bewirken, dass der ausge-
wiesene Jahresfehlbetrag zum 31.12.2013 um 9.719.000,00 € geringer ausfällt als er tat-
sächlich ist. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
2 Sonderposten 
 

341.729.424,49 
 

326.271.958,24 
 

 
Sonderposten sind von Dritten geleistete Zuwendungen, die zur Erfüllung kommunaler Aufga-
ben dienen und deren Verwendung festgelegt ist. Sie werden auch für Beiträge, den Gebüh-
renausgleich, das Treuhandvermögen und die Dauergrabpflege gebildet. Sonderposten zur 
Finanzierung von Vermögensgegenständen sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer der angeschafften Vermögensgegenstände aufzulösen. 
 
Zum 31.12.2013 liegt ihr Gesamtwert bei rd. 341,73 Mio. € und ist im Vergleich zum Vorjahr 
um rd. 15,46 Mio. € gestiegen. Der Gesamtwert setzt sich wie folgt zusammen: 

 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   

2.1    Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 8.685.557,21 6.172.052,38 
2.2    Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen 233.845.236,83 224.463.645,97 
2.3.1 Sonderposten für aufzulösende Beiträge 76.795.910,69 78.151.906,71 
2.3.2 Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge 0,00 0,00 
2.4    Sonderposten für Gebührenausgleich 16.832.032,04 11.763.479,31 
2.5    Sonderposten für Treuhandvermögen 4.000.709,85 4.124.430,81 
2.6    Sonderposten für Dauergrabpflege 1.084.970,87 1.105.262,24 
2.7    Sonstige Sonderposten 485.007,00 491.180,82 

 341.729.434,49 326.271.958,24 
 
 
2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 
 
Die Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse sind im Vorjahresvergleich um rd. 2,51 Mio. € 
gestiegen. Zugänge sind nahezu ausschließlich durch die unentgeltliche Überlassung von 
Grund und Boden durch Dritte begründet. Die Nacherfassungen wurden im Rahmen der In-
ventur vorgenommen und durch das RPA stichprobenartig überprüft. Es ergaben sich keine 
Auffälligkeiten. 
 
 
2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen 
 
Die Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen sind im Berichtsjahr um rd. 9,38 Mio. € ge-
stiegen. Diese Zuweisungen von Bund und Land sind verschiedenen Baumaßnahmen zuzu-
ordnen, wie z. B. Fahrbahndeckenerneuerungen, Hans-Christian-Andersen-Schule, Histori-
sche Fischhalle, Umbau Holsteinstadium. Für die Neubauten der RBZ sind Zugänge an Son-
derposten i. H. v. rd. 10,3 Mio. € zu verzeichnen. 
 
Es erfolgten Auflösungen i. H. v. rd. 9,03 Mio. €. Eine stichprobenhafte Prüfung ergab, dass 
die Auflösungen planmäßig erfolgten. Aus der Prüfung ergaben sich keine Beanstandungen. 
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2.3 Sonderposten für Beiträge 
 
2.3.1 für aufzulösende Beiträge 
 
Die Sonderposten waren zum 31.12.2013 um 1,36 Mio. € niedriger als zum Vorjahresstichtag. 
 
Die Zugänge entfallen mit rd. 1,37 Mio. € auf den Straßenbau und mit rd. 0,07 Mio. € auf den 
Bereich der Stadtentwässerung. Die Auflösungen erfolgen planmäßig und betreffen mit rd. 
1,74 Mio. € im Wesentlichen den Bereich der Stadtentwässerung und mit rd. 1,06 Mio. € den 
Bereich Straßenbau. 
 
In den Sonderposten sind 3,84 Mio. € Gebühreneinnahmen der Stadtentwässerung aus den 
Jahren 2005 - 2007 enthalten, die dem Gebührenzahler gem. Kommunalabgabengesetz gut-
zubringen sind. Dies kann erst erfolgen, wenn die Sonderposten konkreten Vermögensge-
genständen zugeordnet worden sind und ertragswirksam aufgelöst werden. Dies ist bislang 
nicht erfolgt. Die Werte stimmen mit dem Anlagespiegel überein. 
 
Das RPA beabsichtigt, diesen Bereich gesondert vertieft zu prüfen. 
 
 
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 
 
Nicht aufzulösende Beiträge sind bei der LHK nicht zu bilanzieren. 
 
 
2.4 Sonderposten für Gebührenausgleich 
 
Der Sonderposten für Gebührenausgleich wird gem. Kommunalabgabengesetz dann gebildet, 
wenn im Berichtsjahr eine Kostenüberdeckung vorliegt (z. B. der Stadtentwässerung). Dies 
war in den vergangenen Jahren stets der Fall. Der in 2013 gebildete Sonderposten muss in-
nerhalb der kommenden drei Jahre ertragswirksam aufgelöst und damit dem Gebührenzahler 
gutgebracht werden. 
 
  € 
Anfangsbestand 01.01.2013 11.763.479,31 
Zugänge  10.894.282,04 
Auflösungen  5.825.729,31 
Endbestand 31.12.2013 16.832.032,04 

 
Der Sonderposten war zum 31.12.2013 um rd. 5,07 Mio. € höher als zum Vorjahresstichtag. 
Die in Vorjahren gebildeten Sonderposten werden vorschriftsmäßig aufgelöst. 
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Die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, dass der Sonderposten für Gebührenausgleich 
kontinuierlich ansteigt. Hier werden jeweils die Überschüsse aus den Gebührenabrechnungen 
des Geschäftsjahres eingestellt, um sie dem Gebührenzahler in Folgejahren gutzubringen. 
Der kontinuierliche Anstieg ist ein Hinweis darauf, dass die Stadtentwässerung Instandhal-
tungsmaßnahmen und Investitionen nicht wie geplant durchführen konnte, u. a. infolge perso-
neller Engpässe. Im Vorjahr war der Anstieg u. a. durch eine nachträgliche Korrekturberech-
nung der kalkulatorischen EK-Verzinsung begründet. 
 
Die von der Stadtentwässerung gemeldeten Werte wurden rechnerisch nachvollzogen und auf 
Plausibilität geprüft. Beanstandungen ergaben sich nicht. 
 
Das RPA beabsichtigt, den Bereich gesondert vertieft zu prüfen. 
 
 
2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen 
 
Die Sonderposten spiegeln das Vermögen der Treuhandvermögen (Stiftungen, Vermächtnis-
se, Legate) wieder, die die LHK verwaltet. Die Sonderposten verminderten sich im Berichts-
jahr um rd. 0,12 Mio. €. 
 
Die Zugänge entfallen im Wesentlichen auf Zinserträge. Die Abgänge entfallen mit rd. 16 T€ 
auf verwendete Mittel für C. W., mit rd. 37 T€ auf die Unterstützung von Wohnungslosen und 
mit rd. 33 T€ auf die Verwendung für Projekte in Kindergärten. Die Werte stimmen mit dem 
Anlagenspiegel überein. 
 
 
2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege 
 
Hierunter werden Vorauszahlungen für die Dauergrabpflege für Folgejahre ausgewiesen. Die 
Sonderposten mindern sich im Berichtsjahr bei Zugängen i. H. v. rd. 123 T€ und Abgängen 
i. H. v. rd. 143 T€ um rd. 20 T€ und betragen zum Stichtag rd. 1,08 Mio. €. 
 
 
2.7 Sonstige Sonderposten 
 
In dieser Position werden Zuwendungen aus Schenkungen und Spenden ausgewiesen. 
 
Unter den Zugängen wird im Wesentlichen die Beschaffung von Wohncontainern 
(14.410,90 €) aus Vermächtnismitteln ausgewiesen. Bei planmäßigen Auflösungen i. H. v. rd. 
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18 T€ und Abgängen, die im Wesentlichen auf die Verarbeitung der Inventurergebnisse und 
der damit einhergehenden Ausbuchung der korrespondierenden Sonderposten entfallen, ver-
bleiben am Stichtag Sonderposten i. H. v. rd. 485 T€. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3 Rückstellungen 
 

478.779.709,35 
 

416.942.258,58 
 

 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   

3.1.1 Pensionsrückstellungen 399.206.173,03 388.569.240,29 
3.1.2 Versorgungsrücklage 6.662.520,06 5.777.073,15 
3.2    Altersteilzeitrückstellung 19.431.158,00 20.685.323,00 
3.3    Rückstellung für später entstehende Kosten 0,00 0,00 
3.4    Altlastenrückstellung 0,00 00,0 
3.5    Steuerrückstellung 3.062.700,00 10.000,00 
3.6    Verfahrensrückstellung 49.550.083,98 1.008.547,86 
3.7    Finanzausgleichsrückstellung 0,00 0,00 
3.8    Instandhaltungsrückstellung 0,00 0,00 
3.9    Sonstige andere Rückstellungen 867.074,28 892.074,28 

 478.779.709,35 416.942.258,58 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3.1.1 Pensionsrückstellungen 
 

399.206.173,03 388.569.240,29 

 
Hier werden sowohl die Pensionsrückstellungen im engeren Sinne i. H. v. rd. 358,58 Mio. € 
als auch die Beihilferückstellungen i. H. v. rd. 40,63 Mio. € ausgewiesen. 
 
Im Anhang des JA ist das Risiko eines im zweistelligen Millionenbereich zu niedrigen Auswei-
ses ausführlich beschrieben, das aus der Anwendung des Teilwertverfahrens bei der Ermitt-
lung der Rückstellungen resultiert. Wir sehen dieses Risiko ebenfalls. Es ist derzeit nicht ab-
sehbar, ob und ggf. ab wann Kommunen die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetzes beachten müssen. 
 
Es wird buchhalterisch nicht zwischen Verbrauch und Auflösung unterschieden, sodass die 
Inanspruchnahme der Rückstellungen in der Ergebnisrechnung unter den Erträgen aus der 
Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen wird. 
 
Die Werte stimmen mit dem Rückstellungsspiegel überein. 
 
Die Beihilferückstellungen betragen zum Stichtag rd. 40,63 Mio. €. Bei Zugängen i. H. v. rd. 
1,34 Mio. € und Abgängen i. H. v. rd. 0,63 Mio. € waren sie um rd. 0,71 Mio. € höher als am 
Vorjahresstichtag (rd. 39,9 Mio. €). 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3.1.2 Versorgungsrücklage 6.662.520,06 5.777.073,15 
   
 
Die Versorgungsrücklage erhöhte sich zum Stichtag um rd. 885 T€. In Höhe der im Vergleich 
zu den tariflichen Steigerungen der Angestellten geringeren Steigerungen der Besoldungs- 
und Versorgungsbezüge von Beamtinnen und Beamten werden jährlich Wertpapiere gekauft. 
Diese sollen voraussichtlich ab 2018 sukzessive verkauft werden, um die Pensionslasten für 
die LHK zu verringern. Der korrespondierende Posten auf der Aktivseite – 1.3.5. Wertpapiere 
des Anlagevermögens – erhöhte sich auf Basis der Berechnung der erforderlichen Versor-
gungsrücklage entsprechend. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3.2 Altersteilzeitrückstellung 19.431.158,00 20.685.323,00 
   
 
Die Altersteilzeitrückstellung war zum Stichtag um rd. 1,25 Mio. € niedriger als zum Vorjahres-
stichtag. Zum Stichtag werden hier Rückstellungen für 260 Verträge ausgewiesen. Das sind 
40 weniger als zum Vorjahresstichtag. Da die Zahl der Verträge seit 2009 rückläufig ist, nimmt 
auch die Höhe der Rückstellung tendenziell ab. Auch hier wird der Verbrauch weisungsgemäß 
in der Ergebnisrechnung als Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen. 
 
Die Werte stimmen mit dem Rückstellungsspiegel überein. 
 
 
3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten 
 
Rückstellungen für später entstehende Kosten sind bei der LHK nicht zu bilanzieren. 
 
 
3.4 Altlastenrückstellung 
 
Altlastenrückstellungen sind bei der LHK nicht zu bilanzieren. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3.5 Steuerrückstellung 
 

3.062.700,00 
 

10.000,00 
 

 
Die Zugänge des Berichtsjahres resultieren aus Rückstellungen für verschiedene Steuerarten, 
die die LHK infolge einer Betriebsprüfung vorsorglich für die Jahre 2005 – 2013 gebildet hat 
(vgl. auch Erläuterungen zu Kap. 9.4). 
 
Des Weiteren wird unverändert eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Körper-
schaftsteuer für die Kiel Marketing GmbH ausgewiesen. 
 
Der Wert stimmt mit dem Rückstellungsspiegel überein. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3.6 Verfahrensrückstellung 
 

49.550.083,98 
 

1.008.547,86 
 

 
Unter dieser Position werden Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus derzeit acht 
gerichtlich anhängigen Rechtsfällen ausgewiesen. 
 
Im Berichtsjahr kamen zwei Fälle hinzu. Hierfür wurde der Rückstellung ein Betrag i. H. v. rd. 
48,92 Mio. € zugeführt. Die Rückstellung ist mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 80 % be-
wertet worden. Die Zuführung ist im Anhang hinreichend erläutert. Es wurden Verfahrensun-
terlagen eingesehen sowie Stellungnahmen vom Amt für Finanzwirtschaft und vom Rechtsamt 
eingeholt. Einer bestehenden Rückstellung wurde ein Betrag i. H. v. 85 T€ zugeführt. Ein Fall 
wurde abgeschlossen. Die Werte stimmen mit dem Rückstellungsspiegel überein. 
 
Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 
 
 
3.7 Finanzausgleichsrückstellung 
 
Eine Finanzausgleichsrückstellung ist bei der LHK nicht zu bilanzieren. 
 
 
3.8 Instandhaltungsrückstellung 
 
Eine Instandhaltungsrückstellung ist bei der LHK nicht zu bilanzieren. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
3.9 Sonstige andere Rückstellungen 
 

867.074,28 
 

892.074,28 
 

 
Die Verpflichtung zum anteiligen Defizitausgleich für das Freilichtmuseum Molfsee wurde im 
Berichtsjahr mit 25 T€ in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag i. H. v. rd. 152 T€ 
reicht auskunftsgemäß aus, um die verbleibende Verpflichtung abzudecken. Die Rückstellung 
für den Rückbau des Sozialzentrums Mettenhof i. H. v. 715 T€ steht unverändert zum Vorjah-
resstichtag in den Büchern. Gemäß den Erläuterungen im Anhang wird die Baumaßnahme in 
2014 beginnen und in 2015 beendet sein. Die Werte stimmen mit dem Rückstellungsspiegel 
überein. 
 
Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4 Verbindlichkeiten 
 

596.756.108,30 
 

601.645.426,46 
 

 
Diese Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft-
lich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten.  
 
Sie betragen rd. 35,23 % der Bilanzsumme und setzten sich aus Positionen mit sehr unter-
schiedlichen Laufzeiten zusammen. Die Verbindlichkeitspositionen haben sich im Berichtsjahr 
sehr gegenläufig entwickelt. Insgesamt haben sie gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,89 Mio. € 
leicht abgenommen. 
 

 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4.1    Anleihen 0,00 0,00 
4.2    Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 405.659.622,28 397.240.523,99 
4.2.1  von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, 

Sondervermögen 0,00 0,00 
4.2.2 vom öffentlichen Bereich 0,00 63.620.907,37 
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 405.659.622,28 333.619.616,62 
4.3    Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 105.000.000,00 140.000.000,00 
4.4    Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-

nahmen wirtschaftlich gleichkommen 
44.605.752,01 15.398.892,16 

4.5    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.205.764,67 22.911.171,26 
4.6    Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.640.732,93 5.973.105,25 
4.7    Sonstige Verbindlichkeiten 18.644.236,41 20.121.733,80 

 
 

596.756.108,30 601.645.426,46 
 
 
Die Werte im Verbindlichkeitenspiegel konnten allesamt nachvollzogen werden. 
 
 
4.1 Anleihen 
 
Anleihen sind durch Inanspruchnahme des Kapitalmarktes entstandene Verbindlichkeiten. Die 
LHK nutzt diese Form der Mittelbeschaffung am Kapitalmarkt nicht. Es ist auch in Zukunft 
nicht damit zu rechnen, dass Anleihen ausgegeben werden. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves-

titionen 
 

405.659.622,28 397.240.523,99 
 

 
Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen erhöhte sich weiter um 
8,42 Mio.  €. 
 

 

 
 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 
 
Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen be-
stehen bei der LHK nicht. 
 
 
4.2.2 vom öffentlichen Bereich 
 
Infolge der Änderungen der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushal-
te der Gemeinden, gem. Runderlass des IM vom 8. Oktober 2012 werden Kreditinstitute, die 
früher dem öffentlichen Bereich zugeordnet wurden, ab 2013 dem privaten Kreditmarkt und 
damit der Bilanzposition „4.2.3 vom privaten Kreditmarkt“ zugerechnet. Die entsprechenden 
Umbuchungen wurden ordnungsgemäß durchgeführt. 
 
 
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 
 
Bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kredit-
markt wurde ergänzend die Ordnungsmäßigkeit der Buchungen geprüft. 
 
Die Kreditakten für neue Kredite bzw. Umschuldungen wurden in Stichproben dahingehend 
geprüft, inwieweit die jeweiligen Entscheidungen nachvollziehbar waren und der Krediterlass 
des IM (Stand 2013) eingehalten wurde. Die Prüfung hat keine wesentlichen Beanstandungen 
ergeben. 
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Die Kreditobergrenzen gemäß Genehmigung der HH-Satzung bzw. des Nachtragshaushaltes 
sowie die Kreditobergrenze gemäß Krediterlass wurden eingehalten. Zu beanstanden ist, 
dass aus den Akten grundsätzlich nicht nachvollzogen werden konnte, 

- auf welche Investitionen sich die aufgenommenen Kredite beziehen (grds. keine Informa-
tionen vorhanden in der gewählten Stichprobe) und 

- welche Angebote von den Kreditinstituten tatsächlich gemacht wurden (in den meisten 
Fällen bestehen hier nur handschriftliche Notizen seitens des Amtes für Finanzwirtschaft 
und keine schriftlichen Angebote der Kreditinstitute. 

 
Dem entsprechend konnte die Einhaltung der Bestimmungen des Krediterlasses vom IM z. B. 
hinsichtlich der Entscheidungsbasis (Effektivzinssätze, Kreditmodalitäten, Laufzeit des Kredi-
tes entspricht den Nutzungsdauern der dazugehörigen Investitionen) nicht geprüft werden. 
 
Positiv hervorzuheben ist, dass im Rahmen der Einführung des IKS der Prozess zur Aufnah-
me und Umschuldung von Krediten aktuell optimiert und ein Leitfaden für die Bearbeitung er-
stellt wird. Prozess und Leitfaden werden durch das RPA noch auf Basis der Ergebnisse die-
ser JA-Prüfung geprüft. 
 
Handlungsbedarf: 
 
Zur Erhöhung der Transparenz und der Sicherheit sind die Angebote der Kreditinstitute 
sowohl für Kredite für Investitionen als auch für Kassenkredite zukünftig schriftlich 
(z. B. Fax oder Mail) einzuholen und zur Akte zu nehmen. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 105.000.000,00 140.000.000,00 

 
 
Bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten wurde ergänzend die Ordnungs-
mäßigkeit der Buchungen geprüft sowie eine vertiefte Belegprüfung durchgeführt. Die Prüfung 
hat grundsätzlich keine wesentlichen Beanstandungen ergeben. 
 
Positiv hervorzuheben ist, dass im Rahmen der Einführung des IKS der Prozess zur 
Aufnahme von Kassenkrediten aktuell optimiert wird. Der Prozess wird durch das RPA 
noch auf Basis der Ergebnisse dieser JA-Prüfung geprüft. 
 
Der zur Erhaltung der Kassenliquidität in § 2 der Haushaltssatzung 2013 festgesetzte Höchst-
betrag der Kassenkredite betrug 240,00 Mio. €. Der Höchstbetrag setzt die obere Grenze fest, 
bis zu der die LHK sich im Laufe des Jahres durch die Aufnahme von Kassenkrediten ver-
schulden darf. Im Berichtszeitraum lag der Bestand der Kassenkredite zwischen 85,00 Mio. € 
und. 155,00 Mio. €. Der zulässige Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nicht überschritten. 
Durchschnittlich lag der Bestand der Kassenkredite bei rd. 125 Mio. €. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kre-

ditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom-
men 

44.605.752,01 15.398.892,16 
 

 
Gegenüber dem Vorjahresstichtag stiegen die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, um rd. 29,21 Mio. €. 
 
Dies ist im Wesentlichen auf die Inbetriebnahme der Schulneubauten des RBZ Wirtschaft und 
des RBZ Soziales, Ernährung und Bau zurückzuführen. Am 11.07.2013 erfolgte die Buchung 
der Verbindlichkeit in Höhe der zu leistenden Tilgungsbeträge für das RBZ Wirtschaft 
(23,85 Mio. €) und am 02.12.2013 für das RBZ Soziales, Ernährung und Bau (16,11 Mio. €). 
 
Für das RBZ Wirtschaft wurde eine Verbindlichkeit aus dem ÖPP-Projekt in Höhe der Gesam-
tinvestitionskosten abzüglich der Fördermittel des Landes i. H. v. 6,00 Mio. € eingebucht. Ab-
züglich einer ersten Tilgungsrate verbleiben zum Stichtag rd. 17,75 Mio. €. Diese werden ver-
tragsgemäß bis 2038 in vierteljährlichen Raten getilgt. 
 
Für das RBZ Soziales, Ernährung und Bau wurde eine Verbindlichkeit aus dem ÖPP-Projekt 
in Höhe der Gesamtinvestitionskosten abzüglich der Fördermittel des Landes i. H. v. 
4,32 Mio. € eingebucht. Zum Stichtag verbleiben rd. 11,79 Mio. €. Diese werden bis 2038 ver-
tragsgemäß in vierteljährlichen Raten ebenfalls getilgt. Die Bilanzierung entspricht dem sei-
nerzeit mit dem Amt für Finanzwirtschaft abgestimmten Prozedere (s. auch Ausführungen 
Kap. 8.6). 
 
Des Weiteren werden unter dieser Position – wie auch in den Jahren zuvor – zwei Leibrenten-
vereinbarungen ausgewiesen, deren Barwert (rd. 223 T€) den Vorjahren entsprechend ord-
nungsgemäß neu berechnet wurde. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 
 

16.205.764,67 22.911.171,26 

 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen rd. 0,97 % der Bilanzsumme 
und 2,72 % der gesamten Verbindlichkeiten. Sie verringerten sich zum 31.12.2013 um rd. 
6,70 Mio. €. 
 
Die Verbindlichkeiten konnten aufgrund von systemtechnischen Problemen im Buch-
haltungsprogramm nsk nicht durch die Fachprüfer auf größere Abweichungen im Vor-
jahresvergleich und Werthaltigkeiten geprüft werden. Die Prüfung der Ergebnisse auf 
Teilplanebene, die im JA ausgewiesen werden, war aufgrund der systembedingten Ein-
schränkungen ebenfalls nicht möglich. Die Fehler und aufgetretenen Differenzen in den 
Auswertungen wurden dem Programmanbieter zeitnah mitgeteilt, die Probleme konnten 
nicht innerhalb des Prüfungszeitraumes behoben werden. 
 
Das RPA wird hier in der JA-Prüfung 2014 eine Schwerpunktprüfung vornehmen. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 

6.640.732,93 
 

5.973.105,25 
 

 
Die Bilanzposition weist zum 31.12.2013 einen Wert von rd. 6,64 Mio. € aus. Die Verbindlich-
keiten aus Transferleistungen sind im Vorjahresvergleich um 0,67 Mio. € angestiegen. Auffäl-
ligkeiten haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben. 
 
 
 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 
 

18.644.236,41 
 

20.121.733,80 
 

 
Diese Position dient als bilanzielle Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der vor-
hergehenden Bilanzpositionen 4.1 – 4.6 zuzuordnen sind. 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Vorjahresvergleich um rd. 1,47 Mio. € gesunken. 
Die folgenden Bestände haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verringert: 

 
 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern 8.649.321,51 11.289.463,66 
Nicht zuzuordnende Zuwendungen 330.451,18 450.000,00 
Offene Einzahlungen/Gutschriften 4.925.010,72 4.973.127,54 
 

Gem. § 30 GemHVO-Doppik werden unter den offenen Einzahlungen und Gutschriften 

- Einzahlungen, denen zum Stichtag keine Forderungen zugeordnet werden konnten und 

- erteilte, aber noch offene Gutschriften  

ausgewiesen. 

 
Die folgenden Bestände sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: 
 

 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen Umweltschutz 1.294.429,53 875.007,13 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Grünflächen 1.326.746,36 1.101.206,15 
Feuerschutzsteuer 1.913.796,91 1.430.422,29 
Verbindlichkeiten aus Zinsabrechnungen 204.480,20 0,00 

 
Die Werte konnten in ihrer Höhe nachvollzogen werden. Es ergaben sich keine Beanstandun-
gen. 
 
Die Verwahrgelder konnten nicht abgestimmt werden. Zur Prüfung der Verwahrgelder 
vgl. Kapitel 8.2. 
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 31.12.2013 31.12.2012 
 € € 
   
5 Passive Rechnungsabgrenzung 54.758.770,77 

 
58.282.033,40 

 
 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich aus den beiden Positionen Rech-
nungsabgrenzungsposten zur Abgrenzung von Rechnungsperioden und Rechnungsabgren-
zungsposten für weitergeleitete Zuweisungen und Zuschüsse zusammen. 

 
Passive Rechnungsabgrenzungspos-
ten zur Abgrenzung von Rechnungspe-
rioden 

 € 

Anfangsbestand 01.01.2013 11.077.686,40 

Zugänge  295.972,50 

Erhöhung für Graberwerb  158.489,14 

Auflösungen  2.603.538,34 

Endbestand 31.12.2013 8.928.609,70 

 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Abgrenzung der Rechnungsperioden entfal-
len mit rd. 8,63 Mio. € auf Graberwerbe. Die Veränderungen bei den Posten für Graberwerbe 
(Zugänge wegen Abschluss neuer Verträge, Auflösung wegen Leistungserbringung) werden 
saldiert gebucht. Zum Stichtag erhöhten sich die Rechnungsabgrenzungsposten hierfür um 
rd. 158 T€. 
 
Die Vorjahresrechnungsabgrenzungsposten wurden ordnungsgemäß aufgelöst. Die Zugänge 
betreffen im Wesentlichen Personalkosten des Jobcenters für Januar 2014 i. H. v. rd. 253 T€, 
zweckgebundene Spenden für die Ausstellung „Kieler Frieden“ i. H. v. rd. 22 T€ sowie Vorver-
käufe von „Gewaltig leise“ für 2014 mit rd. 12 T€. 

 
Passive Rechnungsabgrenzungspos-
ten für weitergeleitete Zuweisungen 
und Zuschüsse 

 € 

Anfangsbestand 01.01.2013 47.204.347,00 

Zugänge  1.967.198,52 

Abgänge  985,19 

Auflösungen  3.340.399,26 

Endbestand 31.12.2013 45.830.161,07 

 
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuweisungen und Zuschüsse 
waren am Stichtag um rd. 1,37 Mio. € geringer als am Vorjahresstichtag. 
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Rd. 1,51 Mio. € der Zugänge entfallen auf Fördermittel zum Ausbau der Kindertagesstätten für 
Kinder unter drei Jahren. Die übrigen Zugänge entfallen auf Fördermittel für Wirtschafts- und 
Regionalentwicklung, die Erneuerung eines Bahnübergangs sowie den Ausbau der U3-
Kindertagesstätten freier Träger. 
 
Bei den Abgängen handelt es sich um Teilrückerstattungen von nicht verwendeten Zu-
schussmitteln für Kindertagesstätten. Die Auflösungen erfolgen planmäßig. Die Werte stim-
men mit den Werten des Anlagespiegels überein. 
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12 Handlungsbedarf aus dem Jahresabschluss 2013 

Seite 
JA 2013 

Amt/ 
Dez. 

Handlungsbedarf Stellungnahme Amt Anmerkungen des RPA 

22 90 Belegwesen: 
(Anpassung eines bestehenden Handlungsbe-
darfs) 
Bisher ist das Belegwesen weiterhin mangelhaft 
(s. auch Handlungsbedarf „Verbesserung des 
Belegwesens“ aus SB 2012). 
Das RPA erwartet, dass das Amt für Finanzwirt-
schaft auf eine deutliche Verbesserung des Be-
legwesens hinwirkt. Alle Fachbereiche haben 
einen Geschäftsvorfall so zu dokumentieren, 
dass er sich in seiner Entstehung und Abwicklung 
eindeutig nachvollziehen lässt. Dies gilt gem. 
§ 33 GemHVO-Doppik auch für Um-, Korrektur- 
und Jahresabschlussbuchungen. 
 

Erledigungstermin: bereits erledigt 
Ansprechpartner: Hartmut Reiß, 90.4, und Pat-
ricia Müller, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zum 
„Controlling der Erledigung der Handlungsbedar-
fe“. Es ist unverständlich, dass dieses Thema an 
dieser Stelle erneut angesprochen wird, weil 
hierzu bereits ein eigener Controllingbericht ge-
fertigt wurde. 

Bei dem nebenstehenden Handlungsbedarf han-
delt es sich, wie beschrieben, um die Erweiterung 
eines bestehenden Handlungsbedarfes. Zum 
Einen wurden die Bedarfe aus dem JA 2012 nicht 
auseichend umgesetzt und zum Anderen wurde 
im JA 2013 zum Thema Belegwesen weiterer 
Handlungsbedarf festgestellt. Diese wurden im 
Bericht ausführlich dargestellt. Das RPA wird den 
Handlungsbedarf „Verbesserung des Belegwe-
sens“ um die genannten Feststellungen erweitern 
und diese im Rahmen des Controllings der Hand-
lungsbedarfe weiter verfolgen. Das Prüfen des 
Belegwesens wird  zur JA-Prüfung 2014 fortge-
setzt. 
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Seite 
JA 2013 

Amt/ 
Dez. 

Handlungsbedarf Stellungnahme Amt Anmerkungen des RPA 

23 90 Verwahr- und Vorschusskonten: 
Das RPA erwartet eine Aufarbeitung des Ver-
wahrbereichs, in dem die bestehende Differenz 
zwischen Bilanz und Finanzsoftware bereinigt 
wird. Des Weiteren sollte es dem Amt für Fi-
nanzwirtschaft anhand von Aufzeichnungen mög-
lich sein, die bei der Prüfung festgestellte Diffe-
renz auch zahlenmäßig zu erklären. 

Erledigungstermin: Abhängig vom RPA 
Ansprechpartner: Carsten Genkel, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Es bestehen keine Differenzen zwischen der Bi-
lanz und der Finanzsoftware. Die Bilanzwerte 
wurden mit der Finanzsoftware ermittelt. Das 
Thema „Verwahr- und Vorschusskonten“ ist sehr 
komplex. Es ist in Kürze kaum zu verstehen. 
Deshalb regen wir an, die Fragen des RPAs ge-
meinsam im Zuge der avisierten Prüfung des 
Verwahr- und Vorschussbereiches zu klären. 

Das RPA hat bei seiner Prüfung eine Differenz 
i. H. v. 1,7 Mio. € im Verwahrbereich zwischen 
Bilanzausweis und Finanzsoftware festgestellt. 
Die Anfrage dazu wurde bereits am 07.08.2015 
an das Amt für Finanzwirtschaft gestellt. Bis heu-
te hat das Amt für Finanzwirtschaft weder erläu-
tert noch aufgezeigt, dass diese nicht besteht. 
Dem RPA ist bewusst, dass dieses Thema bei 
der LHK sehr komplex abgebildet wird. Dennoch 
sollte ein einfacher Abgleich der abgedruckten 
Bilanzwerte mit den in der Finanzsoftware ange-
zeigten Werten möglich sein. Zumal das gleiche 
Prüfungsvorgehen im Vorschussbereich zu kei-
nen Beanstandungen geführt hat. 
Das RPA erwartet, dass das Amt für Finanzwirt-
schaft bzgl. der Klärung der Differenz eine realis-
tische Einschätzung eines Erledigungstermins 
vornimmt. Im Anschluss daran kann dann im Zu-
ge der avisierten Prüfung tiefer in das komplexe 
Buchungssystem eingestiegen werden. 

24 90 Periodengerechte Zuordnung von Erträgen 
und Aufwendungen: 
(Anpassung eines bestehenden Handlungsbe-
darfs) 
Das RPA weist an dieser Stelle darauf hin, dass, 
unter Berücksichtigung der GoB, Erträge und 
Aufwendungen, die definitiv in das vorangegan-
gene Wirtschaftsjahr gehören, gesondert auszu-
weisen sind und vom laufenden Ergebnis abge-
grenzt werden müssen. Dies gilt insbesondere, 
wenn es sich um große Beträge handelt (s. auch 
Handlungsbedarf „Periodengerechte Zuordnung 
der Erträge und Aufwendungen“ aus SB 2012). 

Erledigungstermin: Abhängig vom RPA 
Ansprechpartner: Torsten Jablonski und Patri-
cia Müller, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme zum 
„Controlling der Erledigung der Handlungsbedar-
fe“. Es ist unverständlich, dass dieses Thema an 
dieser Stelle erneut angesprochen wird, weil 
hierzu bereits ein eigener Controllingbericht ge-
fertigt wurde. 

Dass es sich hierbei um eine Anpas-
sung/Erweiterung des bereits bestehenden Hand-
lungsbedarfs handelt, wurde sowohl im Bericht 
als auch in nebenstehender Spalte erläutert. Die 
Prüfung des JA 2013 hat gezeigt, dass die vom 
Amt für Finanzwirtschaft im Controlling-Bericht 
aufgezeigten Maßnahmen nicht ausreichend 
sind, um eine periodengerechte Zuordnung der 
Erträge und Aufwendungen zu gewährleisten. 
Insbesondere die Abgrenzung vom laufenden 
Jahresergebnis fehlte häufig, was auch vom RPA 
mit Beispielen belegt wurde. Das RPA wird das 
Thema im Rahmen des Controllings der Hand-
lungsbedarfe weiter verfolgen. 
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Seite 
JA 2013 

Amt/ 
Dez. 

Handlungsbedarf Stellungnahme Amt Anmerkungen des RPA 

25 90 Saldierungsverbot für Erträge und Aufwen-
dungen: 
In zukünftigen Rechnungsperioden ist in der Er-
gebnisrechnung auf die strenge Einhaltung des 
Bruttoprinzips zu achten. Ausnahmen von dieser 
Regelung sind nur im Rahmen von § 
17 Abs. 1 GemHVO-Doppik erlaubt. Es sind klare 
Definitionen zu entwickeln, welche Ausnahmen in 
§ 17 Abs. 1 GemHVO-Doppik geregelt sind. Ge-
gebenenfalls sind für eine praktikablere Handha-
bung feste Konten zu benennen. 

Erledigungstermin: keinen 
Ansprechpartner: Patricia Müller, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Das Bruttoprinzip ist bekannt und es wird danach 
gehandelt. Die Sammelstellen sind sensibilisiert 
und achten darauf. Die Ausnahmen nach § 17 
Abs. 1 insbesondere in den Abteilungen des Am-
tes 90 sind den Kolleginnen und Kollegen ver-
traut. Einen Regelungsbedarf sehen wir bis auf 
einige wenige Ausnahmen, die wir direkt anspre-
chen werden, nicht. 

Das RPA hat dem Amt für Finanzwirtschaft Bei-
spiele vorgelegt, die zeigen, dass häufig auch 
andere als die nach § 17 Abs.1 GemHVO-Doppik 
erlaubten Konten beidseitig bebucht werden. 
Derzeit ist nicht geregelt, welche Konten der Er-
gebnisrechnung unter die Regelung des § 17 
Abs.1 GemHVO-Doppik fallen. Dieses lässt er-
heblichen Spielraum offen, zumal eine Plausibili-
tätskontrolle im Rahmen der Aufstellung des JA 
durch das Amt für Finanzwirtschaft gegenwärtig 
nicht erfolgt. Das RPA wird das Thema zum 
nächsten JA erneut prüfen. 

26 90/01 Inventur: 
Aus Sicht des RPA ist es dringend erforderlich, 
die „GA für den Nachweis des Inventars, des 
Vermögens und der Schulden der LHK“ entweder 
den aktuellen doppischen Regelungen anzupas-
sen oder umgehend außer Kraft zu setzen. Das 
Amt für Finanzwirtschaft und das Personal- und 
Organisationsamt sind dringend gefordert, das 
weitere Vorgehen zur Inventarisierung festzule-
gen. 

Erledigungstermin: voraussichtlich 01.01.2016 
Ansprechpartner: Torsten Jablonski und Patri-
cia Müller, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Amt 90 strebt die Aufhebung der GA an. Die zu 
Beteiligenden sind zwischenzeitlich angeschrie-
ben worden. Die Federführung für dieses Thema 
liegt im Amt 01. 

Eine schriftliche Stellungnahme von Amt 01 steht 
noch aus. 
 

48 90 Anteile an verbundenen Unternehmen: 
Die EB des RBZ Soziales, Ernährung und Bau 
zum 01.01.2010 wurde dem RPA zur Prüfung 
vorgelegt, geprüft und am 12.01.2015 vom zu-
ständigen Gremium festgestellt. Das EK beträgt 
rd. 71 T€. Hieraus ergibt sich ein Korrekturbedarf 
für den Wert der entsprechenden Finanzanlage 
i. H. v. rd.  287 T€ im JA der LHK. Die Finanzan-
lage RBZ Soziales, Ernährung und Bau ist zu 
korrigieren. 

Erledigungstermin: ist seit März 2015 bereits 
erledigt 
Ansprechpartner: Torsten Jablonski, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Amt 90 hat die Finanzanlagen im Blick und kon-
trolliert laufend die Entwicklung. Buchungs-
schluss für den JA 2013 war der 12.12.2014. Die 
Mitteilung über die Feststellung der EB des RBZ 
erreichte uns am 13.01.2015. Insoweit konnte die 
Anpassung erst zum JA 2014 vorgenommen 
werden. Die Buchung zum JA 2014 ist im März 
2015 erfolgt. Ein weiterer Handlungsbedarf be-
steht hier nicht. 

  ���� 
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Amt/ 
Dez. 

Handlungsbedarf Stellungnahme Amt Anmerkungen des RPA 

55 90 Liquide Mittel: 
Die Bargelder der LHK sollten entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben bei den liquiden Mitteln 
ausgewiesen sein. Für den JA 2014 sollten im 
Anhang zumindest entsprechende Erläuterungen 
bei den Bilanzpositionen ergänzt werden. Für 
spätere JA ist im Amt für Finanzwirtschaft ein 
entsprechendes Verfahren einzuführen, das die 
liquiden Mittel vollständig abbildet. 

Erledigungstermin: ggf. JA 2015 ff. 
Ansprechpartner: Hartmut Reiß, 90.4, Carsten 
Genkel und Patricia Müller, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Erste Gespräche mit der Firma Infoma sind für 
Ende Oktober geplant, um die technischen Um-
setzungsmöglichkeiten zu klären. Zusätzlich wol-
len wir new system kommunal-Anwender zu der 
Problematik befragen. Eine Änderung der bishe-
rigen Ausweise ist frühestens zum JA 2015 mög-
lich. 

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. 

66 90 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio-
nen vom privaten Kreditmarkt: 
Zur Erhöhung der Transparenz und der Sicher-
heit sind die Angebote der Kreditinstitute sowohl 
für Kredite für Investitionen als auch für Kassen-
kredite zukünftig schriftlich (z. B. Fax oder Mail) 
einzuholen und zur Akte zu nehmen. 

Erledigungstermin: 01.01.2016 
Ansprechpartner: Sören Wussow und Torsten 
Jablonski, 90.2 
Inhaltliche Stellungnahme: 
Angebote für Kredite werden bereits schriftlich 
eingeholt. Bei Kassenkrediten wird noch geprüft, 
ob dieses zusätzliche Erfordernis sich kontrapro-
duktiv auf die Anbieter der günstigsten Kredite 
auswirken könnte, sodass als Folge deren Ange-
bote ausbleiben. 

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. 
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